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Allgemeine Begründung 

 

Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht bereinigte Einnahmen i. H. v. 13.278,3 Mio. Euro 

vor. Gegenüber dem Soll des Haushalts 2020 (nachstehend jeweils einschl. 3. Nachtrag) 

bedeutet dies einen Einnahmezuwachs von 182,0 Mio. Euro bzw. 1,4%. Der Haushaltsent-

wurf sieht Einnahmen aus Steuern (einschl. Kfz-Steuerkompensation) und Bundesergän-

zungszuweisungen i. H. v. 10.584,3 Mio. Euro vor. Gegenüber dem Soll 2020 sinken diese 

um 391,6 Mio. Euro. 

Die bereinigten Ausgaben betragen im Haushaltsentwurf rd. 13.912,1 Mio. Euro. Sie unter-

schreiten das Soll 2020 um 158,1 Mio. Euro oder 1,1 %. Der leichte Rückgang erklärt sich 

u.a. aus der Reduzierung der Ausgaben aus den Notkrediten im Budget 2 sowie den Aus-

gaben für die Inanspruchnahme aus dem Rückgarantievertrag des Landes in 2021 i. H. v. 

287,5 Mio. Euro. Bereinigt um die Ausgaben an die HSH Finanzfonds AöR in 2021 sinken 

die Ausgaben 2021 um 445,6 Mio. Euro bzw. 3,2 % auf 13.624,6 Mio. Euro.  

Die Ausgaben im Budget 1 liegen bei 5.609,9 Mio. Euro. Die Personalausgaben betragen 

4.799,1 Mio. Euro. Die Zinsausgaben betragen 454,9 Mio. Euro. Die Ausgaben für den 

kommunalen Finanzausgleich (KFA) betragen rd. 1.881 Mio. Euro. Die Ausgaben im 

Budget 2 (ohne KFA und HSH-bereinigt) liegen bei 5.712,1 Mio. Euro und damit 622,2 Mio. 

Euro unter dem Soll 2020.  

Die Investitionsausgaben betragen 1.381,2 Mio. Euro im Vergleich zu 1.351,9 Mio. Euro im 

Vorjahr (ohne HSH Finanzfonds AöR). Die Investitionsquote (ohne HSH Finanzfonds AöR) 

liegt damit bei 10,1 % gegenüber 9,6 % in 2020.  

Die für den Haushaltsausgleich benötigten Mittel werden vorerst mit einer Globalen Mehr-

einnahme i. H. v. 403,0 Mio. Euro abgebildet, die nach Beschlussfassung des Landtages 

über weitere Notkredite und den 4. Nachtragshaushalt mit der Nachschiebeliste zweckent-

sprechend aufgelöst werden kann. Die 403,0 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen (in 

Mio. Euro): 

Steuermindereinnahmen nach KFA 

einschl. Steuerrechtsänderungen  

 

690 

Bereinigung Konjunkturkomponente -315 

Einmalige Erhöhung KFA 28 

Summe 403 

 

Der Finanzierungssaldo beträgt -633,7 Mio. Euro. Die Nettoneuverschuldung beträgt  

346,2 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2020 verlangen sowohl Grundgesetz als auch Landesver-

fassung, dass die aufzustellenden Haushalte strukturell ausgeglichen sind, d.h. dass der 

strukturelle Finanzierungssaldo bzw. der strukturelle Überschuss positiv sind. Der Abstand 

zur Verfassungsgrenze nach der neuen Landesregel gemäß geltendem Ausführungsgesetz 

zu Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein beträgt im Jahr 2021 rd.  

12,5 Mio. Euro.  



   

 

Entwurf 
Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes 

für das Haushaltsjahr 2021 
(Haushaltsgesetz 2021) 

Vom     
 
 
 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
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§  1    Feststellung des Haushaltsplanes 

§  2    Kreditermächtigungen, derivative Finanzgeschäfte 

§  3    Kredit- und Zinsmanagement 

§  4    Haushaltswirtschaftliche Sperren 

§  5    Betragsgrenzen bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflich-
tungen 

§  6    Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 

§  7    Bewirtschaftung des Einzelplans 12 

§  8    Allgemeine und Einzelplan übergreifende Bewirtschaftungsregeln 

§  9    Struktur- und Funktionalreform 

§ 10   Deckungsfähigkeit und Rücklagen 

§ 11   Stellenpläne und Stellenübersichten 

§ 12   Leerstellen 

§ 13   Ausbringung und Umsetzung von Planstellen und Stellen 

§ 14   Ermächtigungen für sonstige Personal bewirtschaftende Maßnahmen 

§ 15   Übernahme von geprüften Nachwuchskräften 

§ 16   Grundstücksangelegenheiten 

§ 17   Sonstige Vermögensgegenstände 

§ 18   Bürgschaften und andere Sekundärverpflichtungen 

§ 19   Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, 
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§ 20   Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Finanzministeriums 
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Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
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Gesetzestext Begründung 
 
 

 

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplanes 

 

  

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte 
Haushaltsplan des Landes Schleswig-
Holstein für das Haushaltsjahr 2021 wird in 
Einnahme und Ausgabe auf  
 

17.169.934.800 Euro 
 
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermäch-
tigungen auf 
 

949.575.000 Euro 
 
festgestellt. 
 

Feststellung der Beträge für das Haushalts-
jahr 2021. 

 

§ 2 
Kreditermächtigungen, 

derivative Finanzgeschäfte 
 

  

(1) Das Finanzministerium darf zur Deckung 
der Ausgaben Kredite bis zum Höchstbetrag 
von 
 

3.858.306.700 Euro 
 
für das Haushaltsjahr 2021 aufnehmen. Bei 
Diskontpapieren ist nur der Nettobetrag auf 
die Kreditermächtigung des jeweiligen Haus-
haltsjahres anzurechnen. 
 

Feststellung der Beträge für das Haushalts-
jahr 2020. 

 

(2) Das Finanzministerium darf ab Oktober 
des jeweiligen Haushaltsjahres im Vorgriff auf 
die Kreditermächtigung des nächsten Haus-
haltsjahres Kredite bis zur Höhe von 5 % des 
in § 1 für die Einnahmen und Ausgaben des 
betreffenden Haushaltsjahres festgestellten 
Betrages aufnehmen. Die hiernach aufge-
nommenen Kredite sind auf die Kreditermäch-
tigung des folgenden Haushaltsjahres anzu-
rechnen. 
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(3) Kredite und derivative Finanzgeschäfte 
nach § 18 Absatz 6 der Landeshaushaltsord-
nung (LHO) sind in inländischer Währung ab-
zuschließen. Eine Aufnahme von Fremdwäh-
rungskrediten ist zulässig, wenn das damit 
verbundene Wechselkursrisiko bezüglich Kapi-
tal und Zinsen in voller Höhe durch Wechsel-
kurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen 
wird. Auf die jeweilige Kreditermächtigung des 
Absatzes 1 ist der sich nach der Wechselkurs-
sicherung ergebende Kapitalbetrag in inländi-
scher Währung anzurechnen. 
 

  

(4) Als Grundlage für die Steuerung der Zins-
ausgaben in den Jahren bis 2026 werden im 
Haushaltsjahr 2021 folgende Plangrößen für 
die gesamten Zinsausgaben zugrunde gelegt:  
- für 2022: 455.000.000 Euro, 
- für 2023: 485.000.000 Euro, 
- für 2024: 573.000.000 Euro, 
- für 2025: 627.000.000 Euro und 
- für 2026: 642.000.000 Euro. 
Im Haushaltsansatz und in den unter Satz 1 
ausgewiesenen Plangrößen sind für die Zins-
änderungsrisiken (§ 3 Absatz 3 Satz 3) enthal-
ten:  
- für 2021: 22.000.000 Euro, 
- für 2022: 50.000.000 Euro, 
- für 2023: 91.000.000 Euro, 
- für 2024: 150.000.000 Euro, 
- für 2025: 173.000.000 Euro und 
- für 2026: 176.000.000 Euro. 
 

Aktualisierung entsprechend der Marktent-
wicklung und der veränderten Kalkulations-
grundlagen. 

 

(5) Das Finanzministerium darf im Eigenbe-
stand befindliche Wertpapiere des Landes 
vorübergehend Kreditinstituten gegen Entgelt 
überlassen. 
 

  

(6) Das Finanzministerium darf Kassenver-
stärkungskredite bis zu 10 % des in § 1 für 
Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen 
Haushaltsjahres festgestellten Betrages auf-
nehmen. Darüber hinaus darf das Finanzmi-
nisterium zur Deckung eines nicht vorhergese-
henen Liquiditätsbedarfs Vereinbarungen mit 
Kreditinstituten abschließen, die eine kurzfris-
tige Liquiditätsbeschaffung durch Beleihung 
von im Eigenbestand des Landes befindlichen 
Wertpapieren bis zu einem Betrag von 
500.000.000 Euro ermöglichen. 
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(7) Das Finanzministerium darf Darlehen, die 
der Bund den Ländern zweckgebunden ge-
währt, mit dem auf Schleswig-Holstein entfal-
lenden Anteil aufnehmen. Ferner darf das Fi-
nanzministerium Darlehen aus dem sonstigen 
öffentlichen Bereich aufnehmen, die zweckge-
bunden für eine im Haushaltsplan veran-
schlagte Maßnahme gewährt werden und die 
zinsgünstiger als Kapitalmarktdarlehen sind. 
 

  

(8) Zur wechselseitigen Besicherung von Kre-
ditrisiken aus derivativen Geschäften wird das 
Finanzministerium ermächtigt, im Rahmen und 
für die Laufzeit dieser Geschäfte Sicherheiten 
in Form verzinster Barmittel entgegenzuneh-
men und zu stellen. Das Finanzministerium 
wird ermächtigt, für den damit verbundenen 
Finanzierungsbedarf über die Ermächtigung 
des Absatz 6 Satz 1 hinaus Kassenverstär-
kungskredite bis zu einer Höhe von 10 % des 
in § 1 für Einnahmen und Ausgaben festge-
stellten Bedarfs aufzunehmen. 
 

  

(9) Die Bestände der Sondervermögen können 
bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der 
Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts 
eingesetzt werden. Soweit dadurch die beste-
hende Kreditermächtigung für die Anschlussfi-
nanzierung auslaufender Altschulden noch 
nicht beansprucht werden muss, kann sie in 
die folgenden Haushaltsjahre übertragen wer-
den. 
 

  

§ 3 
Kredit- und Zinsmanagement 

 

  

(1) Beim Finanzministerium ist ein Kredit- und 
Zinsmanagement einzurichten. 
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(2) Das Kredit- und Zinsmanagement be-
schafft die im Haushalt veranschlagten Kre-
ditmarktmittel, schließt derivative Finanzge-
schäfte gemäß § 18 Absatz 6 LHO ab und 
verwaltet den Schulden- und Derivatbestand 
des Landes. Es plant und steuert die Struktur 
der Kreditmarktschulden sowie die derivativen 
Finanzgeschäfte in Abhängigkeit von der er-
warteten Entwicklung der Kreditmarktzinsen 
mit dem Ziel, die Zinsausgaben des Haushalts 
über einen längerfristigen Planungszeitraum 
unter Beachtung von Zinsänderungsrisiken zu 
optimieren. Bei der Planung und Steuerung 
der Zinsausgaben aus den Kreditmarktschul-
den sind insbesondere der Zeitpunkt der Kre-
ditaufnahme, die Fälligkeits- und Zinsbin-
dungsstruktur der Kreditmarktschulden festzu-
legen und zinsgünstige Möglichkeiten der Kre-
ditbeschaffung zu nutzen. Durch den ergän-
zenden Einsatz derivativer Finanzgeschäfte 
kann die Zinsbindungsstruktur der Kredit-
marktschulden zusätzlich gestaltet werden. 
 

  

(3) Das Kredit- und Zinsmanagement setzt zur 
Unterstützung der Steuerung der Zinsausga-
ben unter Kosten-Risiko-Aspekten ein Refe-
renz-Portfolio und alternative Zinsszenarien 
ein. Die Zinsbindungsstruktur des Referenz-
Portfolios wird unter Berücksichtigung der 
langfristigen Risikoabsorptionsfähigkeit des 
Haushalts festgelegt. Zinsänderungsrisiken 
stellen potenzielle Zinsmehrausgaben in den 
zukünftigen Jahren dar. Die Quantifizierung 
der gesamten Zinsausgaben sowie der Zins-
änderungsrisiken erfolgt unter Einsatz eines 
standardisierten Verfahrens zur Simulation 
von Zinsszenarien. Das Verfahren ist regel-
mäßig unter Berücksichtigung des Standes 
der Wissenschaft zu überprüfen und fortzu-
entwickeln. 
 

  

(4) Die mit dem Abschluss derivativer Finanz-
geschäfte verbundenen Kreditrisiken sind 
durch geeignete Verfahren, die die Sicherhei-
tenstellung für Neugeschäfte umfassen, zu 
begrenzen. Betriebs- und Abwicklungsrisiken 
sind durch organisatorische und personalwirt-
schaftliche Maßnahmen sowie durch eine 
funktionale Trennung des Abschluss- und Ab-
wicklungsbereichs zu begrenzen. 
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(5) Einnahmen aus dem Verkauf von Zinsopti-
onen sind zur Risikovorsorge einer Zinsaus-
gleichsrücklage zuzuführen und zweckgebun-
den zum Ausgleich von Zinsmehrausgaben zu 
verwenden. Soweit Rücklagenmittel nicht 
mehr zur Abdeckung optionaler Zinsände-
rungsrisiken benötigt werden, sind sie zum 
Ausgleich von Zinsmehrausgaben während 
des Haushaltsvollzugs und zur Verstetigung 
der Zinsausgabenentwicklung im Finanzpla-
nungszeitraum einzusetzen. 
 

  

§ 4 
Haushaltswirtschaftliche Sperren 

 

  

(1) Über die Bestimmung des § 41 LHO hin-
aus darf das Finanzministerium Ausgaben 
sperren, wenn und soweit hierfür unvorherge-
sehen von anderer Seite nicht veranschlagte 
Mittel zweckgebunden bereitgestellt werden. 
Gleiches gilt, wenn Änderungen im Bundes-
recht oder auf EU-Ebene zu Minderausgaben 
im Landeshaushalt führen. 
 

  

(2) Nach § 41 LHO und nach Absatz 1 ge-
sperrte Beträge sind in der Landeshaushalts-
rechnung als Minderausgabe nachzuweisen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Realisierung von globalen Minderausgaben 
und bei nicht genehmigten Haushaltsüber-
schreitungen des Vorjahres im laufenden 
Haushaltsjahr Ausgaben zu sperren. 
 

  

§ 5 
Betragsgrenzen bei über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben und Verpflichtungen 

 

  

(1) Der gemäß § 37 Absatz 2 Buchstabe a 
LHO zu bestimmende Betrag wird auf 500.000 
Euro festgesetzt. 
 

  

(2) Der gemäß § 37 Absatz 3 LHO zu bestim-
mende Rahmen wird auf mehr als 500.000 
Euro bis zu 2.500.000 Euro festgesetzt. 
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§ 6 
Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 

 

  

(1) Das Finanzministerium darf, auch wenn 
kein Fall des § 37 Absatz 1 oder des § 38 Ab-
satz 1 LHO vorliegt, in Ausgaben oder in Ver-
pflichtungen einwilligen, wenn und soweit hier-
für nicht veranschlagte Mittel zweckgebunden 
von anderer Seite gezahlt oder rechtsverbind-
lich zugesagt sind. 
 

  

(2) Unvorhergesehene dringliche Ausgaben, in 
denen kein Fall des § 37 Absatz 1 LHO vor-
liegt, dürfen bis zu einem Betrag von 100.000 
Euro im Einzelfall pro Haushaltsjahr geleistet 
werden, wenn der Finanzausschuss einwilligt 
und die Deckung gesichert ist. Der Gesamtbe-
trag der Ausgaben darf 1.500.000 Euro pro 
Haushaltsjahr nicht übersteigen.  
 

  

§ 7 
Bewirtschaftung des Einzelplans 12 

 

  

(1) Im Einzelplan 12 dürfen bei den Haupt-
gruppen 7 und 8 mit Ausnahme der Gruppe 
711 Ausgaben nur mit Einwilligung des Fi-
nanzministeriums geleistet werden. 
 

  

(2) Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die 
Bauunterhaltung (Gruppe 519) übertragbar. 
 

  

(3) Im Einzelplan 12 sind 
 
1. innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausga-

ben der Gruppe 519 und der Gruppe 711 
gegenseitig deckungsfähig, 

 
2. innerhalb des Einzelplans mit Zustimmung 

des Finanzministeriums gegenseitig de-
ckungsfähig die Ausgaben der Gruppen 712 
bis 749, 812, 821 und 894. 

 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
innerhalb des Einzelplans 12 im Einverneh-
men mit den betroffenen Ressorts und mit 
Einwilligung des Finanzausschusses Baumit-
tel der großen Baumaßnahmen kapitelüber-
greifend umzusetzen. 
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§ 8 
Allgemeine und Einzelplan übergreifende 

Bewirtschaftungsregeln 
 

  

(1) Aus den Ausgaben der Titel 422 03 dürfen 
auch die Vergütungen der Auszubildenden im 
Sinne des § 4 Absatz 2 oder 3 des Landesbe-
amtengesetzes gezahlt werden. 
 

  

(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die 
Einnahmen aus 
 
1. der Anfertigung von Fotokopien und aus 

Vervielfältigungen für Dritte, 
 
2. Schadensersatzleistungen Dritter, die nicht 

im Zusammenhang mit Kfz-Unfällen stehen, 
insoweit, als sie zur Instandsetzung be-
stimmt sind, sowie aus der Abgabe von Be-
triebsstoffen und Ersatzteilen an Dritte und 

 
3. Erstattungen Dritter im Zusammenhang mit 

Ausgaben der Gruppe 517 
 
den Ausgaben der Obergruppe 51 zu. 
 

  

(3) Erstattungen von Personalausgaben 
(Hauptgruppe 4) und Eingliederungszuschüs-
se der Bundesagentur für Arbeit können durch 
Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt wer-
den. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
die Durchführung des „Sabbatjahres“ in den 
jeweiligen Kapiteln Titel für Zuführungen an 
die zweckgebundene Rücklage zu Lasten der 
Personalkostentitel, für Entnahmen aus der 
Rücklage sowie andere damit im Zusammen-
hang stehende Titel einschließlich der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke einzurichten. 
 

  

(5) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern im Rahmen von Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen können zu 
Lasten von Titeln der Gruppe 427 für die Dau-
er der von der Bundesagentur für Arbeit zuge-
sagten Förderung Arbeitsverträge auch über 
das Haushaltsjahr hinaus abgeschlossen wer-
den. 
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(6) Das Finanzministerium unterrichtet den 
Finanzausschuss, wenn im Verlauf des Haus-
haltsjahres erkennbar wird, dass bestimmte 
Ausgabetitel voraussichtlich in erheblichem 
Umfang nicht ausgeschöpft werden. 
 

  

(7) Werden veranschlagte Investitionen im 
Haushaltsvollzug bei nachgewiesener Wirt-
schaftlichkeit durch alternative Beschaffungs-
formen (wie zum Beispiel Leasing- oder ähnli-
che Verträge) ersetzt, sind die hierfür erforder-
lichen Mittel auf einen gegebenenfalls neu 
einzurichtenden Titel der Hauptgruppe 5 um-
zusetzen (Solländerung). Die Einsparungen 
sind bei den jeweiligen Investitionen als Min-
derausgaben nachzuweisen. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des zuständigen Ressorts und nach 
Maßgabe der Entscheidung der Landesregie-
rung Haushaltsmittel gegen Deckung bereit zu 
stellen, die zur Abwehr einer drohenden 
Schadenslage im Schleswig-Holsteinischen 
Küstenmeer erforderlich sind, und die entspre-
chenden Titel einzurichten. Der Finanzaus-
schuss ist unverzüglich zu unterrichten. 
 

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in 
Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integration und Gleichstel-
lung Abschlagszahlungen auf das erwartete 
Abrechnungsergebnis im Rahmen des Kom-
munalen Finanzausgleichs an die Kommunen 
festzusetzen, wenn die aufgrund der Steuer-
schätzung zu erwartenden Steuereinnahmen 
das veranschlagte Haushaltssoll wesentlich 
übersteigen. Die Mehrausgaben sind durch 
entsprechende Steuermehreinnahmen zu de-
cken. Darüber hinaus wird das Finanzministe-
rium ermächtigt, in Abstimmung mit dem Mi-
nisterium für Inneres, ländliche Räume, In-
tegration und Gleichstellung die Finanzaus-
gleichsmasse auf der Grundlage der Steuer-
einnahmen entsprechend dem langfristigen 
Durchschnitt neu zu berechnen und festzuset-
zen. Die Feststellung der Steuereinnahmen 
entsprechend dem langfristigen Durchschnitt 
erfolgt durch das Finanzministerium. Die 
Mehrausgaben sind durch entsprechende 
Minderausgaben oder Mehreinnahmen zu 
decken. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  
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(10) Zur Durchführung von ÖPP-Projekten, 
deren Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist, wird 
das Finanzministerium im Einvernehmen mit 
dem jeweiligen Ressort ermächtigt, Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen zu einem 
von ihm einzurichtenden Titel der Hauptgrup-
pen 5 oder 8 im selben Kapitel umzusetzen, 
wenn und soweit Ausgaben oder Verpflich-
tungsermächtigungen für die Maßnahme vor-
gesehen waren. Minderausgaben bei den je-
weiligen Investitionstiteln sind einzusparen. 
 

  

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag eines Ressorts Titel der Haupt-
gruppen 6 bis 8 einzurichten und Mittel der 
Obergruppe 42 auf diese oder vorhandene 
Titel der Hauptgruppen 6 bis 8 umzusetzen, 
wenn dargelegt wird, dass durch zusätzliche, 
über die Vorgaben des Haushalts hinausge-
hende Einsparmaßnahmen Planstellen oder 
Stellen dauerhaft nicht wiederbesetzt werden. 
 

  

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unter-
bringung, Versorgung, Gesundheitsversor-
gung, Verteilung- und Aufenthaltsbeendigung 
von Personen, die nach der Ausländer- und 
Aufnahmeverordnung vom 19. Januar 2000 
(GVOBl. Schl.-H. S. 101), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 19. November 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 761), Ressortbezeichnun-
gen ersetzt durch Verordnung vom 19. Januar 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), zum Wohnen in 
Erstaufnahmeeinrichtungen oder Landesun-
terkünften verpflichtet sind, erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken einzurichten, umzusetzen und 
zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen sowie, insbesondere 
für die im Zusammenhang mit der Aufgaben-
wahrnehmung des Landesamtes für Auslän-
derangelegenheiten erforderlichen Personal-
bedarfe, Planstellen und Stellen auszubringen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
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(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
mit Einwilligung des Finanzausschusses den 
Sondervermögen  
- „InfrastrukturModernisierungsProgramm für 

unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 
2030)“ bei Titel 1611 - 634 03,  

- „Versorgungsfonds des Landes Schleswig-
Holstein“ bei Titel 1105 - 634 01,  

- „Sondervermögen zur Förderung von Mobili-
tät und Innovation des Schienenpersonen-
nahverkehrs im Land Schleswig-Holstein 
(Sondervermögen MOIN.SH)“ bei Titel 
1111 - 634 01 und Titel 0614 -
 634 01 MG 02,  

- „Sondervermögen zur Umsetzung der Breit-
bandstrategie des Landes Schleswig-
Holstein“ bei Titel 0613 - 634 01 MG 08 so-
wie  

- „Sondervermögen zur Förderung des Einsat-
zes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-
Holstein“ bei Titel 0306 - 634 02  

Mittel bis zur Höhe des strukturellen Über-
schusses gemäß § 1 Absatz 1 des Gesetzes 
zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung 
des Landes Schleswig-Holstein vom 13. De-
zember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 612) zuzu-
führen, wenn die Vorgaben des § 7 Absatz 4 
des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 
der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein erfüllt sind und soweit der Finanzie-
rungssaldo unter Bereinigung um die Inan-
spruchnahme des Landes durch die hsh 
finanzfonds AöR nicht negativ wird. Der 
Deckungsnachweis erfolgt mit der Haushalts-
rechnung. Der Finanzausschuss trifft seine 
Entscheidung zum Vorschlag des Finanzmi-
nisteriums über die Zuführungen aus dem 
strukturellen Überschuss entsprechend der 
Zwecke aus Satz 1 unverzüglich nach Fest-
stellung durch einen vorläufigen Haushaltsab-
schluss. 
 

Anpassung der Zuführungstitel des Sonder-
vermögen MOIN.SH. 
 
Eine Zuführung ist nach dieser Regelung 
zulässig sofern: 
- auch nach der Zuführung ein struktureller 

Überschuss nach landesrechtlichen 
Schuldenbremse besteht, 

- das Kontrollkonto der landesrechtlichen 
Schuldenbremse nicht belastet ist bzw. 
zunächst ausgeglichen wurde 

- und im Haushaltsjahr keine Neuverschul-
dung stattfindet.  

Letzteres wird nun in Analogie zum Jahr 
2019 geregelt (vgl. NachtragsHG 2019, LT-
Drs. 19/1881). Maßgeblich ist danach der 
um eine Inanspruchnahme des Landes 
durch die hsh finanzfonds AöR bereinigte 
Finanzierungssaldo. 
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(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des zuständigen Ressorts für Zwe-
cke des Sondervermögens IMPULS 2030 er-
forderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen und Haushaltsvermerke ein-
zurichten und zu ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, 
wenn und soweit die Finanzierung aus Ent-
nahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 
2030 oder durch Minderausgaben im Einzel-
plan 16 gedeckt ist. Für das Kapitel 1611 ist 
das Finanzministerium zugleich zuständiges 
Ressort. 
 

  

(15) Die obersten Landesbehörden werden 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium Vereinbarungen zum not-
wendigen Defizitausgleich aus möglichen 
Steuernachzahlungen mit Landesunterneh-
men zu schließen. Hierfür darf das Finanzmi-
nisterium erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und erforderlichen Haus-
haltsvermerken einrichten und umsetzen, so-
weit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt 
ist. Der Finanzausschuss muss in die Maß-
nahme einwilligen, wenn der Wert der Maß-
nahme 500.000 Euro übersteigt. 
 

  

(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit den betroffenen Res-
sorts zur Umsetzung einer Vereinbarung mit 
den kommunalen Landesverbänden im Zu-
sammenhang mit der Weiterentwicklung des 
kommunalen Finanzausgleichs erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Ansätzen und 
Haushaltsvermerken einzurichten, umzuset-
zen und zu ändern sowie in zusätzliche Aus-
gaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
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(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag der zuständigen obersten Landes-
behörden zur Verhütung der Übertragung und 
zur Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavi-
rus) und COVID-19, zur Koordinierung und 
Durchführung erforderlicher Maßnahmen so-
wie zur Bewältigung möglicher Folgelasten 
erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurich-
ten, umzusetzen und zu ändern, in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen 
sowie Planstellen und Stellen auszubringen, 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
 

  

(18) Das Finanzministerium wird ermäch-
tigt, auf Antrag der zuständigen obersten 
Landesbehörden zur Umsetzung der Um-
satzbesteuerung gemäß § 2b Umsatzsteu-
ergesetz erforderliche Titel mit den ent-
sprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einzurichten, umzusetzen und zu 
ändern, soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
 

Für die Umsatzbesteuerung des Landes 
Schleswig-Holstein ist § 2b UStG zwar erst 
ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden. 
Gleichwohl kann die Vorschrift schon vorher 
praktische Bedeutung für den Haushalt des 
Landes erlangen. Zum einen haben nicht al-
le juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, die Leistungen an das Land 
Schleswig-Holstein erbringen, zur Weiter-
anwendung des alten Umsatzsteuerrechts 
optiert; zum anderen besteht zum 1. Januar 
jedes Jahres von 2018 bis 2022 die Mög-
lichkeit, die Option zu widerrufen. Als um-
satzsteuerlich relevant identifizierte Sach-
verhalte sind bei der Haushaltsaufstellung 
berücksichtigt worden. Sofern im Haus-
haltsvollzug 2021 weitere Sachverhalte be-
kannt werden, kann mit der haushaltsge-
setzlichen Ermächtigung reagiert werden. 

 

§ 9 
Struktur- und Funktionalreform 

 

  

(1) Das Finanzministerium darf im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integration und Gleichstel-
lung und mit Einwilligung des Finanzaus-
schusses für die Übertragung von bisher vom 
Land wahrgenommenen Aufgaben auf die 
Kommunen im Rahmen der Struktur- und 
Funktionalreform Haushaltsmittel gegen De-
ckung bereitstellen und die erforderlichen 
Titel einrichten. Zur Finanzierung des Kos-
tenausgleichs wird das Finanzministerium 
ermächtigt, Ausgabeansätze zu sperren so-
wie Planstellen und Stellen mit kw-Vermerken 
zu versehen. 

Änderung der Geschäftsverteilung.  
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(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Inne-
res, ländliche Räume, Integration und Gleich-
stellung und dem die Aufgabe abgebenden 
Ressort und mit Einwilligung des Finanzaus-
schusses die zur Übertragung von Aufgaben 
des Landes auf den kommunalen Bereich oder 
zur Übertragung von Aufgaben auf Dritte im 
Rahmen der Struktur- und Funktionalreform 
erforderlichen Änderungen im Landeshaushalt 
vorzunehmen. In diesem Zusammenhang dür-
fen Titel mit Haushaltsvermerken eingerichtet 
und in zusätzliche Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen eingewilligt werden. In 
Höhe dieser zusätzlichen Ausgaben und Ver-
pflichtungen sind in den betreffenden Einzel-
plänen Einsparungen, insbesondere bei den 
Personalausgaben und den sächlichen Ver-
waltungsausgaben, zu erbringen. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
Einwilligung des Finanzausschusses eine 
Verpflichtungserklärung gegenüber kommuna-
len Trägern und Dritten, die Landesbedienste-
te im Rahmen der Übertragung von Landes-
aufgaben im Rahmen der Struktur- und Funk-
tionalreform übernehmen, für die Übernahme 
der zeitanteiligen Versorgungsbezüge dieser 
Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach 
ihrer Versetzung an die kommunalen Träger 
oder Dritte abzugeben. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts 
die zur Struktur- und Funktionalreform erfor-
derlichen Änderungen im Landeshaushalt vor-
zunehmen. In diesem Zusammenhang dürfen 
Titel neu eingerichtet, Mittel und Verpflich-
tungsermächtigungen umgeschichtet, und die 
aus stellenplansystematischen Gründen not-
wendigen Planstellen und Stellen für das vor-
handene Personal mit den erforderlichen Ver-
merken im Stellenplan angepasst und ausge-
bracht werden. Die Maßnahmen dürfen nicht 
zu einer Erhöhung der Ausgaben führen. 
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§ 10 
Deckungsfähigkeit und Rücklagen 

 

  

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 und 2 LHO 
gilt zur Deckungsfähigkeit Folgendes: 
 
1. Innerhalb desselben Einzelplans sind ge-

genseitig deckungsfähig die Ausgaben der 
Hauptgruppe 4 und der Obergruppen 51 bis 
54, 

 
2. innerhalb desselben Einzelplans sind ge-

genseitig deckungsfähig die Ausgaben der 
Hauptgruppen 6 bis 8. 

 
Beide Regelungen gelten nur, soweit es sich 
nicht um Ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen handelt. 
 

  

(2) Dem Landespolizeiamt, dem Landeskrimi-
nalamt und den Polizeidirektionen sollen die 
für die jeweiligen Dienstbereiche vorgesehe-
nen Haushaltsmittel aufgeschlüsselt so zuge-
wiesen werden, dass das Ministerium für Inne-
res, ländliche Räume, Integration und Gleich-
stellung über die Regelung in Absatz 1 hinaus 
eine einseitige Deckungsfähigkeit der Haupt-
gruppe 5 zugunsten der Hauptgruppe 8 zulas-
sen kann. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
nicht verbrauchte Ausgaben der Obergruppe 
42 innerhalb eines Einzelplans Titel für die 
Zuführungen an zweckgebundene Rücklagen, 
Entnahmen aus der Rücklage sowie andere 
damit im Zusammenhang stehende Titel ein-
schließlich der entsprechenden Haushalts-
vermerke einzurichten und zu ändern. Die 
Mittel aus der Rücklage sind für Personalaus-
gaben und für Maßnahmen zu verausgaben, 
die dem Personal zugutekommen. Die Mittel 
dienen somit der Verstärkung der entspre-
chenden Ausgabetitel. 
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(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
nicht verbrauchte Ausgaben der Hauptgrup-
pen 5 bis 8 innerhalb eines Einzelplans Titel 
für die Zuführungen an Rücklagen, Entnah-
men aus der Rücklage sowie andere damit im 
Zusammenhang stehende Titel einschließlich 
der entsprechenden Haushaltsvermerke ein-
zurichten und zu ändern. 
 

  

§ 11 
Stellenpläne und Stellenübersichten 

 

  

(1) Die Einwilligung des Finanzministeriums 
nach § 49 Absatz 5 Satz 2 LHO ist nicht erfor-
derlich bei Abweichungen von den Stellen-
übersichten für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, soweit sie für die nach dem Überlei-
tungstarifvertrag übergeleiteten Beschäftigten 
durch nach den Tarifverträgen vorzunehmen-
de Höhergruppierungen, im Bewährungsauf-
stieg oder infolge Ablaufs einer bestimmten 
Frist bedingt sind. 
 

  

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
im Bewährungsaufstieg oder infolge Ablaufs 
einer bestimmten Frist höhergruppiert worden 
sind, sind auf den Stellen zu führen, aus de-
nen die Höhergruppierungen erfolgt sind. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Stellenpläne und Stellenübersichten der 
Rechtslage anzupassen, wenn und soweit 
Rechtsvorschriften oder Tarifverträge mit be-
soldungs- oder tarifrechtlichen Auswirkungen 
dieses im Haushaltsjahr 2021 zwangsläufig 
erfordern. 
 

Anpassung an das Haushaltsjahr.  

(4) Zur Erprobung einer Bewirtschaftung von 
Planstellen und Stellen auf der Grundlage von 
Planstellen- und Stellengruppen dürfen die 
Fachministerien mit Einwilligung des Finanz-
ministeriums sowie im Einvernehmen mit dem 
Landesrechnungshof in geeigneten Bereichen 
von den Anforderungen des § 49 LHO abwei-
chen. 
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§ 12 
Leerstellen 

 

  

(1) Die obersten Landesbehörden, die Land-
tagsverwaltung und der Landesrechnungshof 
dürfen Leerstellen mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend“ ausbringen, wenn Beamtinnen 
oder Beamte, Richterinnen oder Richter oder 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger 
als sechs Monate aufgrund Gesetzes, Tarif-
vertrages oder Vereinbarung von ihrer Dienst-
leistungspflicht befreit sind und nach Wegfall 
des Befreiungsgrundes Anspruch auf Beschäf-
tigung haben oder in den Ruhestand bezie-
hungsweise in Rente gehen. Dasselbe gilt für 
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und 
Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die für einen begrenzten Zeitraum zur 
Landtagsverwaltung oder zum Landesrech-
nungshof Schleswig-Holstein oder von der 
Landtagsverwaltung abgeordnet oder versetzt 
werden oder abgeordnet oder versetzt worden 
sind. 
 

  

(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur kann für Lehrkräfte und schulische 
Assistenzkräfte Leerstellen mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ auch dann ausbringen, 
wenn die Lehrkraft oder die schulische Assis-
tenzkraft aus den in Absatz 1 genannten 
Gründen für weniger als sechs Monate von 
der Dienstpflicht befreit ist. 
 

  

(3) Für die Hochschulen gilt Absatz 1 mit Zu-
stimmung des für die Hochschulen zuständi-
gen Ministeriums entsprechend. 
 

  

§ 13 
Ausbringung und Umsetzung 

von Planstellen und Stellen 
 

 
Redaktionelle Änderung zur Anpassung an 
die Begrifflichkeit des § 50 LHO und des 
Bewirtschaftungsverfahrens HAVWeb. 
 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der obersten Landesbehörden  
 
1. für freigestellte Personalratsmitglieder ins-

gesamt bis zu 12 Planstellen und Stellen 
auszubringen; die Planstellen und Stellen 
sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu 
versehen; in den Vorjahren ausgebrachte 
Planstellen und Stellen sind anzurechnen, 
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2. im Rahmen der Hochschulprogramme des 
Landes, des Bundes und/oder der Europäi-
schen Union und für andere von Dritten 
durch Vereinbarung finanzierte Professuren 
und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter befristet zusätzliche Planstellen 
und Stellen einzurichten, wenn und soweit 
die damit verbundenen Ausgaben gedeckt 
sind; über die Veränderungen ist der Finanz-
ausschuss zu unterrichten; erfolgt die Finan-
zierung der zusätzlichen Planstellen und 
Stellen ausschließlich aus Landesmitteln, die 
im Rahmen von Hochschulprogrammen be-
reitgestellt werden, ist die Einwilligung des 
Finanzausschusses erforderlich, 

 

  

3. zur Sicherstellung der Unterrichtsversor-
gung in den allgemeinbildenden und berufs-
bildenden Schulen für 

 
a) auf Dauer für den Unterricht eingeschränkt 

dienstfähige oder volldienstunfähige Lehr-
kräfte und 

 
b) vorzeitig in den Ruhestand versetzte 

Lehrkräfte, die nach ihrer Reaktivierung auf 
Dauer für den Unterricht eingeschränkt 
dienstfähig oder voll dienstunfähig sind, 

 

  

bis zu 15 zusätzliche Planstellen und Stellen 
einzurichten; die Planstellen und Stellen er-
halten den Vermerk „künftig wegfallend mit 
Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des 
Stelleninhabers“ und können in andere Ein-
zelpläne umgesetzt werden; in Anspruch 
genommene Ermächtigungen aus den Vor-
jahren sind anzurechnen; wirksam geworde-
ne Vermerke „künftig wegfallend mit Aus-
scheiden der Stelleninhaberin oder des Stel-
leninhabers“ fallen dem Ermächtigungsrah-
men wieder zu (Stellenpool); die in 2021 ent-
stehenden Mehrbedarfe werden gedeckt 
durch Einsparungen in Höhe von 75 % zu 
Lasten des Kapitels 1105 - Versorgung, Un-
fallfürsorge und Ausgleichsbeträge - und zu 
25 % vom jeweils aufnehmenden Ressort; 
das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
zur Deckung erforderlichen Haushaltsmittel 
umzusetzen, 

 

Redaktionelle Änderung zur Anpassung an 
die Begrifflichkeit des § 50 LHO und des 
Bewirtschaftungsverfahrens HAVWeb so-
wie Anpassung an das Haushaltsjahr. 
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4. bei Vorliegen gesetzlicher Ansprüche (zum 
Beispiel Rückkehr aus Beurlaubungen, Ar-
beitszeiterhöhungen) zusätzliche Planstellen 
und Stellen einzurichten, sofern die Finanzie-
rung gesichert ist; die Planstellen und Stellen 
sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu 
versehen. 

 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Schaffung von bis zu 78 zusätzlichen Ausbil-
dungsplätzen, davon mindestens 16 für Kauf-
leute für Bürokommunikation, Mittel gegen 
Deckung an anderer Stelle des Haushalts be-
reitzustellen, gegebenenfalls die erforderlichen 
Titel einzurichten, Mittel umzusetzen und Stel-
len auszubringen. In Anspruch genommene 
Ermächtigungen aus Vorjahren sind anzu-
rechnen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
Bedarf für das Kapitel 1319 neue Planstellen 
auszubringen, sofern dies nicht zu einer Erhö-
hung des Zuschusses zum laufenden Betrieb 
des Landeslabors führt. 
 

  

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag 
einer obersten Landesbehörde im Einverneh-
men mit dem Zentralen Personalmanagement 
in der Staatskanzlei insgesamt bis zu fünf zu-
sätzliche mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ 
(spätestens nach drei Jahren) zu versehende 
Planstellen oder Stellen bis zur Besoldungs-
gruppe A 14 beziehungsweise R 1 oder der 
entsprechenden Entgeltgruppe in den jeweili-
gen Einzelplänen ausbringen, soweit dies zur 
Erfüllung unvorhergesehener und dringender 
Aufgaben erforderlich ist und die Ausgaben 
hierfür im jeweiligen Einzelplan gedeckt wer-
den. 
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(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf der Grundlage von Dienstleistungsverträ-
gen die Umsetzung von Finanzierungsaufga-
ben im Rahmen der Unterstützungsmaßnah-
men für die HSH Nordbank AG für die hsh 
finanzfonds AöR und die hsh portfolioma-
nagement AöR wahrzunehmen. Zur Deckung 
des entstehenden zusätzlichen Personalbe-
darfs darf das Finanzministerium im Kapitel 
0501 neue Planstellen und Stellen mit dem 
Vermerk „künftig wegfallend am 31.12.2020“ 
ausbringen sowie Das Finanzministerium 
darf in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
tungen einwilligen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung durch Entgelte für diese Tätigkeit 
erfolgt oder rechtsverbindlich zugesagt ist. 
Das Finanzministerium darf dafür erforderli-
che Titel mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einrichten und än-
dern. 
 

Anpassung der Ermächtigung, da ein zu-
sätzlicher Personalbedarf, der mit kw-
Stellen abzudecken wäre, nicht mehr zu er-
warten ist. 
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(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz jährlich bis zu 50 zu-
sätzliche mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ 
(spätestens nach 30 Monaten) zu versehende 
Stellen für Referendarinnen und Referendare 
(Anw. LG 2.2) im Einzelplan 09 auszubringen 
und in die erforderlichen zusätzlichen Aus-
gaben einzuwilligen sowie die erforderli-
chen zusätzlichen Mittel in den Titel 0902 - 
428 04 umzusetzen, soweit diese innerhalb 
des Einzelplanes gedeckt sind und soweit 
dies zur Vermeidung von Wartezeiten bei der 
Einstellung in den juristischen Vorbereitungs-
dienst erforderlich ist. 
 

Das Gemeinsame Prüfungsamt (GPA) der 
Länder Bremen, Hamburg und Schleswig-
Holstein hat vor dem Hintergrund der sehr 
dynamischen Verbreitung und Infektionen 
mit dem SARS-CoV-2-Virus entschieden, 
die Examensklausuren zu verschieben. Ak-
tuell betrifft, dass nur die Klausuren im April 
2020, die Folgen sind aber bereits jetzt 
drastisch, da die später geprüften Referen-
darinnen und Referendare Stellen länger als 
vorgesehen besetzen und - je nachdem wie 
lange dieser Zustand - dadurch deutlich ver-
ringerte bis gar keine Kapazitäten für Neu-
einstellungen zur Verfügung stehen könn-
ten. Dies betrifft dann angesichts der sechs 
Einstellungstermine im Jahr mit jeweils zwi-
schen 33 und 54 Neueinstellungen (Stand: 
2019) eine erhebliche Anzahl künftiger juris-
tischer Nachwuchskräfte und führt schlagar-
tig zu einer deutlichen Erhöhung der Warte-
zeiten. Sollten weitere Klausurtermine vor 
dem Hintergrund der SARS-CoV-2-
Entwicklung geschoben werden müssen, 
wird sich diese Situation noch verschärfen. 
Aus diesem Grunde bedarf es einer deutli-
chen Anhebung des Ermächtigungsumfan-
ges dieser haushaltsgesetzlichen Ermächti-
gung von 15 auf 50 Stellen um zumindest in 
begrenztem Umfang den Herausforderun-
gen der im Bereich der Referendare/innen 
sehr anspruchsvollen - weil sehr fluktuati-
onsstarken - Stellenbewirtschaftung begeg-
nen zu können. 
 

 

(7) Das Finanzministerium darf auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur Planstellen und Stellen für abzuordnen-
de Lehrkräfte der Kapitel 0711 bis 0716 für die 
Kapitel 0701 und 0717 ausbringen. 
 

  

§ 14 
Ermächtigungen für sonstige 

Personal bewirtschaftende Maßnahmen 
 

  

(1) In der Landesverwaltung sollen 20 % der 
neu zu besetzenden Stellen für Auszubilden-
de, Anwärterinnen und Anwärter mit Schwer-
behinderten besetzt werden. Das Nähere re-
gelt die Staatskanzlei im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium. 
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(2) Innerhalb der Einzelpläne dürfen in den 
Kapiteln ausgebrachte Planstellen und Stellen 
auch in anderen Kapiteln in Anspruch ge-
nommen werden. Dabei darf es zu keiner Ver-
stärkung des Kapitels 01 „Ministerium“ kom-
men. Über den weiteren Verbleib ist im nächs-
ten Haushaltsplan zu bestimmen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium darf bei Bedarf auf 
Antrag der Fachministerien Stellen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Planstellen 
umwandeln. Die Umwandlungen dürfen nicht 
zu Mehrausgaben führen. 
 

  

(4) Ausgaben für die Vergabe von Leistungs-
stufen nach § 28 Absatz 6 Besoldungsgesetz 
Schleswig-Holstein in Verbindung mit der Leis-
tungsstufenverordnung vom 11. November 
2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 597), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 4. Dezember 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 815), dürfen im Rahmen 
der rechtlichen Bestimmungen aus den ver-
bindlichen Personalkostenansätzen der Ober-
gruppe 42 geleistet werden. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
partiell dienstunfähige Beamtinnen und Beam-
te, die bei anderen Einrichtungen weiterbe-
schäftigt werden können, bis zu 75 % der Per-
sonalausgaben zu Lasten des Kapitels 1105 
und zugunsten eines Zuschusses an diese 
Einrichtung umzusetzen und zu diesem Zweck 
eventuell erforderliche Titel einzurichten. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
zum Abbau von Personalüberhängen in der 
Landesverwaltung Planstellen und Stellen 
einschließlich der Personalmittel umzusetzen.  
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(7) Bei den allgemeinbildenden Schulen (Kapi-
tel 0711 bis 0715) und den berufsbildenden 
Schulen (Kapitel 0716) dürfen mit Einwilligung 
des Finanzministeriums freie und besetzbare 
Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte mit bis 
zu zwei Lehrkräften in Ausbildung besetzt 
werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 700 
Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils drei freie 
und besetzbare Planstellen für Beamtinnen 
und Beamte im Vorbereitungsdienst in den 
allgemeinbildenden Schulen (Kapitel 0711 bis 
0715) und den berufsbildenden Schulen (Kapi-
tel 0716) dürfen mit Einwilligung des Finanz-
ministeriums mit einer Lehrkraft besetzt wer-
den. Die Ermächtigung gilt für bis zu 100 
Lehrkräfte. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
im Zusammenhang mit den bundeseinheitlich 
durchzuführenden Personalbedarfsberech-
nungen der Steuerverwaltung erforderlichen 
Änderungen in den Stellenplänen des Kapitels 
0505 vorzunehmen. In diesem Zusammen-
hang dürfen die aus stellenplansystemati-
schen Gründen notwendigen Planstellen und 
Stellen für das vorhandene Personal mit den 
erforderlichen Vermerken in den Stellenplänen 
angepasst und maximal bis zu 20 Planstellen 
und Stellen ausgebracht werden. Die Maß-
nahmen dürfen nicht zur Erhöhung der Aus-
gaben führen. 
 

  

(9) Der durch Teilzeitbeschäftigung im Rah-
men der Altersteilzeit nach § 63 Absatz 1 des 
Landesbeamtengesetzes freiwerdende Anteil 
einer Planstelle darf nicht wiederbesetzt wer-
den. Im nächsten Haushalt ist die betreffende 
Planstelle oder ein Äquivalent in Abgang zu 
stellen oder mit einem Vermerk „künftig weg-
fallend spätestens zum ...“ zu versehen. Als 
Zeitpunkt des spätesten Wegfalls ist das Ende 
der Altersteilzeit zu wählen. Abweichende Re-
gelungen aus Vorjahren mit Bezug auf arbeits- 
und beamtenrechtliche Regelungen gelten für 
Fälle aus diesen Jahren fort. Für den Fall der 
Wiedereinführung der Altersteilzeit im Tarifbe-
reich für die schleswig-holsteinische Landes-
verwaltung gilt für Tarifbeschäftigte Entspre-
chendes. 
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(10) Planstellen, die im laufenden Haushalts-
jahr durch die Inanspruchnahme der Vorruhe-
standsregelung nach § 36 Absatz 4 Landes-
beamtengesetz frei werden, dürfen nicht wie-
derbesetzt werden. Im nächsten Haushalt ist 
die betreffende Planstelle oder ein Äquivalent 
in Abgang zu stellen. 
 

  

(11) Abfindungen an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer dürfen in den jeweiligen Kapiteln 
zu Lasten der Titel der Gruppe 428 geleistet 
werden. Die betreffende Stelle darf im laufen-
den Haushaltsjahr nicht wiederbesetzt werden. 
Im nächsten Haushaltsjahr ist die Stelle oder 
ein Äquivalent in Abgang zu stellen. Das Nä-
here regelt das Finanzministerium. 
 

  

(12) Die obersten Landesbehörden dürfen in 
den Kapiteln 0301 und 0720 und den Haus-
haltsplänen der Hochschulen Planstellen und 
Stellen heben, herabgruppieren und umwan-
deln. Das Finanzministerium und der Finanz-
ausschuss sind jeweils zum 31. März für das 
abgelaufene Jahr von den Änderungen der 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu infor-
mieren. Das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur kann diese Befugnis für sei-
nen Zuständigkeitsbereich auf die Hochschu-
len (Kapitel 0720 MG 06), mit Ausnahme der 
Hochschulmedizin (Tätigkeit am UKSH), über-
tragen. 
 

  

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur wird ermächtigt, im Rahmen 
von Hochschulprogrammen oder von Drittmit-
tel finanzierten Projekten für die Hochschulen 
auch mehrjährige Zeitverträge zuzulassen 
oder abzuschließen. Über die Veränderungen 
ist der Finanzausschuss jährlich zu unterrich-
ten. 
 

  

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
bei einer sich abzeichnenden Budgetüber-
schreitung im Folgejahr eine Beförderungs-
sperre für das jeweilige Ressort zu erlassen. 
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(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Rahmen der ressortübergreifenden Vermitt-
lung von Beschäftigten auf anderweitig zu be-
setzende Planstellen oder Stellen mit dem Ziel 
des Abbaus von Personalüberhängen im Ein-
vernehmen mit den beteiligten Ressorts Fort-
bildungsmittel umzusetzen. 
 

  

(16) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, der 
Fachhochschule für Verwaltung und Dienst-
leistung in Altenholz für den Fachbereich All-
gemeine Verwaltung bis zu eine Beamtin oder 
einen Beamten des Verwaltungsdienstes unter 
Verzicht auf die Erstattung von Personalaus-
gaben zur Verfügung zu stellen. Das Ministeri-
um für Inneres, ländliche Räume, Integration 
und Gleichstellung wird ermächtigt, der 
Fachhochschule für Verwaltung und Dienst-
leistung in Altenholz für den Fachbereich Poli-
zei bis zu fünf Beamtinnen oder Beamte der 
Laufbahngruppen 2.1 oder 2.2 unter Verzicht 
auf die Erstattung von Personalausgaben zur 
Verfügung zu stellen. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung im Rahmen von Personal-
maßnahmen Haushaltsmittel und Planstellen 
zwischen der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 
13 und den Personalkostenzuschusstiteln 
1315 - 682 06, 1315 - 682 07, 1317 - 671 23 
MG 21, 1319 - 682 06 MG 03, 1319 - 682 07 
MG 03 sowie 1319 - 682 08 MG 03 umzuset-
zen. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(18) Soweit zur Deckung eines vorübergehen-
den unvorhergesehenen und unabweisbaren 
vordringlichen Personalbedarfs Planstellen 
und Stellen nach § 50 Absatz 2 und 4 LHO 
umgesetzt werden, wird das Finanzministeri-
um ermächtigt, diese für den Zeitraum der 
Umsetzung zu heben und umzuwandeln. Der 
Finanzausschuss ist zum 31. März durch das 
aufnehmende Ressort für das abgelaufene 
Jahr von den Änderungen der Stellenpläne 
und Stellenübersichten zu informieren. 
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(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz im Zusammenhang 
mit der Einführung des elektronischen Rechts-
verkehrs bis zu insgesamt 15 im Kapitel 0902 
ausgebrachte Stellen für Rechtspflegeanwär-
terinnen oder Rechtspflegeanwärter und Jus-
tizobersekretäranwärterinnen oder Justizober-
sekretäranwärter in Planstellen der LG 2.1 und 
LG 1.2 umzuwandeln sowie im Kapitel 0902 
ausgebrachte Stellen für Auszubildende in die 
erforderlichen Stellen bei Titel 0902 - 428 01 
umzuwandeln, wenn und soweit dies zur 
Übernahme der dafür ausgebildeten Nach-
wuchskräfte erforderlich ist. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

(20) Die obersten Landesbehörden, die Land-
tagsverwaltung und der Landesrechnungshof 
dürfen zum Zwecke des Wissenstransfers 
Planstellen und Stellen unmittelbar vor dem 
Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers 
bis zu einer Dauer von maximal sechs Mona-
ten doppelt besetzen. Die daraus entstehen-
den Ausgaben sind grundsätzlich aus dem 
Personalbudget des jeweiligen Ressorts zu 
decken. In begründeten Einzelfällen kann das 
Finanzministerium auf Antrag die zur Deckung 
benötigten Haushaltsmittel aus dem Einzel-
plan 11 umsetzen. Die Ressorts können die 
Regelung auf ihren Geschäftsbereich auswei-
ten; die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend. Die 
Fälle gemäß Satz 4 sind aus dem eigenen 
Budget zu decken. 
 

  

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz im Zusammenhang 
mit der Neuordnung der Ausbildung der 
Nachwuchskräfte der Laufbahn 1, 2. Einstieg-
samt erforderliche Planstellen und Stellen in-
nerhalb des Einzelplanes 09 umzusetzen, zu 
heben oder umzuwandeln sowie Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einzurichten, umzusetzen und zu 
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und so-
weit die Finanzierung gedeckt ist. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  
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(22) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, an 
Stelle von fünf Anwärterinnen oder Anwärtern 
für den mittleren Dienst (LG 1.2) im Einstel-
lungsjahr 2021 fünf Regierungsinspektoran-
wärterinnen oder Regierungsinspektoranwär-
ter (LG 2.1) einzustellen und die Stellen ent-
sprechend umzuwandeln. 
 

Anpassung an das Haushaltsjahr.  

(23) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Inneres, länd-
liche Räume, Integration und Gleichstellung, 
des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus oder des 
Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung zur 
Steigerung der Attraktivität technischer Berufe 
Planstellen und Stellen zu heben sowie mit 
Zulagen zu versehen, soweit die damit ver-
bundenen Ausgaben aus Titel 1111 - 971 07 
gedeckt sind. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

§ 15 
Übernahme von geprüften  

Nachwuchskräften 
 

  

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der obersten Landesbehörden 
 

  

1. bis zu 138 zusätzliche mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stel-
leninhaberin oder des Stelleninhabers, spä-
testens nach fünf Jahren“ zu versehende 
Planstellen oder Stellen in den jeweiligen 
Einzelplänen auszubringen, soweit sie zur 
Übernahme aller Nachwuchskräfte - Beam-
tinnen und Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst und Auszubildende - erforderlich 
sind, die ihre Ausbildung in der Staatskanz-
lei, in der Justiz und dem Justizvollzug, in der 
Steuerverwaltung des Landes Schleswig-
Holstein, beim Ministerium für Energiewen-
de, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digi-
talisierung, im Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume, im Landesbe-
trieb für Küstenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz, im Landeslabor sowie im 
Landesamt für Vermessung und Geoinforma-
tion abgeleistet und die entsprechende Ab-
schlussprüfung bestanden haben, 

 

Nach Mitteilung der betroffenen Ressorts 
verteilt sich das Kontingent der jetzt 138 
(Vorjahr: 148) benötigten kw-Stellen wie 
folgt: 
- StK:                           58 Stellen  (Vj.: 73) 
- Justiz/Justizvollzug:  20 Stellen  (Vj.: 20) 
- Steuerverwaltung:    35 Stellen  (Vj.: 35) 
- MELUND/LLUR:       10 Stellen  (Vj.: 10) 
- LKN/Landeslabor:       5 Stellen  (Vj.: 0) 
- LA VermGeo:            10 Stellen (Vj.: 10) 
Ergänzung um die Landesbetriebe LKN und 
Landeslabor, um auch hier die Möglichkeit 
der Übernahme von geprüften Nachwuchs-
kräften zu schaffen. 
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2. im Kapitel 0410 bis zu 100 zusätzliche, mit 
dem Vermerk „künftig wegfallend mit Aus-
scheiden der Stelleninhaberin oder des Stel-
leninhabers, spätestens nach drei Jahren“ zu 
versehende Planstellen auszubringen, soweit 
solche Planstellen zur Übernahme aller 
Nachwuchskräfte der Landespolizei nach 
bestandener Prüfung erforderlich sind. 

 

  

§ 16 
Grundstücksangelegenheiten 

 

  

(1) Das Finanzministerium darf Ausnahmen 
von den Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 
4 LHO in folgenden Fällen zulassen: 
 
1. Zur grundbuchrechtlichen Bereinigung der 

Eigentumsverhältnisse an landeseigenen 
Straßen und Grundstücken; 

 

  

2. zur ganz oder teilweise unentgeltlichen 
Übertragung des Eigentums oder der Nut-
zungsbefugnisse an Dritte zur Nutzung im 
öffentlichen Interesse, soweit das Land ge-
mäß § 1 Absatz 3 des Bundeswasserstra-
ßengesetzes Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigter an gewonnenen Land- und Hafen-
flächen und errichteten Bauwerken gewor-
den ist; § 64 Absatz 2 und 3 LHO finden in-
soweit keine Anwendung; ab einer Grund-
stücksfläche von mehr als 5.000 m2 ist bei 
Übertragung des Eigentums der Finanzaus-
schuss vor Einwilligung zu unterrichten; 

 
3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-

tums oder der Nutzungsrechte an Landes-
grundstücken auf die Universität zu Lübeck 
im Rahmen der Umwandlung der Universität 
zu Lübeck in eine Stiftungsuniversität; 

 
4. zur mietzinsfreien Überlassung von landes-

eigenen Liegenschaften an Gemeinden und 
Gemeindeverbände, soweit und solange die-
se der Unterbringung von Asylsuchenden 
und Flüchtlingen (Erst- und Anschlussunter-
bringung) dienen; die Überlassung erfolgt in 
dem jeweiligen aktuellen Bauzustand ohne 
Übernahme von Herrichtungs- oder Unterhal-
tungskosten. 
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(2) In Einzelfällen wird zugelassen, dass lan-
deseigene Grundstücke in Gebieten, die die 
Voraussetzung für die Durchführung von Sa-
nierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaß-
nahmen im Sinne der §§ 136 bis 171 des 
Baugesetzbuchs erfüllen, auch ohne eine ent-
sprechende förmliche Festlegung des Gebiets 
oder Förderung der Maßnahme zum sanie-
rungs- oder entwicklungsunbeeinflussten 
Grundstückswert an die Gemeinde veräußert 
werden, wenn sich diese zur Durchführung der 
beabsichtigten städtebaulichen Maßnahmen 
auf dem Grundstück innerhalb von fünf Jahren 
verpflichtet. 
 

  

(3) Die Fachministerien dürfen im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium landeseigene 
Grundstücke, die der Sicherung von Flächen-
ansprüchen des Naturschutzes dienen sollen, 
unentgeltlich auf die Stiftung Naturschutz oder 
andere geeignete Träger übertragen. Die Über-
tragung von Grundstücken mit einem geschätz-
ten Gesamtwert von mehr als 250.000 Euro 
bedarf der Zustimmung des Finanzausschus-
ses. 
 

  

(4) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, den Pächterinnen und Päch-
tern von landeseigenen Fischereigehöften 
vertraglich den Ersatz von Kosten für Renovie-
rungsarbeiten sowie für Um- und Einbauten 
zuzusichern. Bei Inanspruchnahme sind die 
Ausgaben zu decken. 
 

  

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
und, soweit Personal betroffen ist, im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Energiewen-
de, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung und nach Einwilligung des Finanzaus-
schusses im Rahmen der Kommunalisierung 
und Privatisierung der landeseigenen Häfen 
Vereinbarungen über die Übertragung des 
Eigentums von Hafengrundstücken, Wasser-
flächen und sonstigen Vermögensgegenstän-
den und des Hafenbetriebes einschließlich 
damit im Zusammenhang stehender Rechts-
geschäfte schließen. Für diese Fälle kann das 
Finanzministerium Ausnahmen von den Best-
immungen der §§ 63 und 64 LHO zulassen. 
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(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur ein landesei-
genes Grundstück in Lübeck (noch zu ver-
messende Teilfläche der Flur 4 in der Gemar-
kung Strecknitz) für die Erweiterung einer 
Fraunhofer-Einrichtung an die Fraunhofer-
Gesellschaft zu veräußern. 
 

  

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur oder des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und 
Senioren zum Zweck der Errichtung preis-
günstigen studentischen Wohnraums sowie 
zur Errichtung von Kindertagesstätten Erbbau-
rechte an Grundstücken unter teilweisem oder 
vollständigem Verzicht auf den Erbbauzins zu 
bestellen. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur die landesei-
gene Liegenschaft Klaus-Groth-Platz 2 in Kiel 
für die Nutzung als Tagesklinik für Psychoso-
matik und Psychotherapie und die landeseige-
ne Liegenschaft Niemannsweg 4 in Kiel für die 
Nutzung als Psychotherapeutische Ambulanz 
an die Zentrum für Integrative Psychiatrie ZIP 
gGmbH zu veräußern. 
 

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung zum 
Zweck der Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums landeseigene Grundstücke auf Sylt an 
die Gemeinde Sylt zu veräußern oder mit ei-
nem Erbbaurecht zu belasten. Ein Preisnach-
lass kann bis zu einem symbolischen Kauf-
preis von 1 Euro gewährt werden oder es kann 
auf einen Erbbauzins teilweise oder vollstän-
dig verzichtet werden, wenn nachgewiesen 
wird, dass ein vollständiger Wertausgleich 
durch Belegungsrechte für Landesbedienstete 
sichergestellt ist. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  
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(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
das landeseigene Grundstück in Lübeck, 
Kronsforder Landstraße, bestehend aus den 
Flurstücken 34/35, 46/34, 51/34 und 167, je-
weils Flur 3 in der Gemarkung Genin, mit einer 
Gesamtgröße von 49 723 m² an die Hanse-
stadt Lübeck oder eine mehrheitlich von ihr 
getragene Gesellschaft zu dem Preis zu ver-
kaufen, den das Land beim Erwerb gezahlt 
hat, wenn vertraglich sichergestellt ist, dass 
das Grundstück unverzüglich nach Abschluss 
des Kaufvertrages zu Wohnzwecken bebaut 
wird. Von den entstehenden Wohneinheiten 
sollen 30 % sozialgebunden sein. Dieser An-
teil darf nur unterschritten werden, wenn eine 
Prüfung der Investitionsbank Schleswig-
Holstein ergibt, dass seine Einhaltung die 
Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gefährdet. 
 

  

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur ein Grundstück an der 
Maria-Goeppert-Straße in Lübeck (noch zu 
vermessende Teilfläche der Flur 12 in der 
Gemarkung St. Jürgen) für die weitere Aus-
bauplanung der Fachhochschule Lübeck zu 
erwerben oder gegen ein landeseigenes 
Grundstück zu tauschen. Darüber hinaus soll 
im Rahmen der Auflösung der provisorischen 
Bustrasse ein landeseigenes Grundstück an 
die Stadt Lübeck übergehen (Tausch oder 
Veräußerung). Wegen der vorgesehenen 
Übernahme der Straßenbaulast durch die 
Stadt Lübeck ist eine Veräußerung auch zu 
einem unterhalb des ermittelten Verkehrswerts 
liegenden Kauferlöses vorzusehen. 
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(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
an der landeseigenen Liegenschaft in Kiel Flur 
17, Flurstück 734, Flur 18, Flurstücke 472 und 
474 der Gemarkung Kiel-N sowie Flur 18, 
Flurstücke 541, 546, 544 und 549 der Gemar-
kung Kiel-N, in Größe von insgesamt 7 684 
qm, Postanschrift Lorentzendamm 6-8, ein 
Erbbaurecht zu Gunsten der Urbane Impulse 
GmbH, Kiel, oder einer seitens der Nutzer der 
„Alten Mu“ noch zu gründenden Genossen-
schaft für Wohnen und/oder Arbeiten bestel-
len, wenn vertraglich sichergestellt ist, dass 
ein wirtschaftlich tragfähiges, genehmigungs-
fähiges Konzept vorliegt, das der dort ange-
siedelten kreativen Szene eine dauerhafte 
Perspektive erhält und dass zu diesem Zweck 
eine konzeptentsprechende Nutzung langfris-
tig festgeschrieben sowie die Spekulation mit 
Grund und Boden sowie aufstehenden Ge-
bäuden der genannten Liegenschaft ebenso 
langfristig ausgeschlossen und eine anteilige 
Nutzung für den sozial verträglichen Woh-
nungsbau festgeschrieben ist. Der Erbbauzins 
wird auf Grundlage einer Wertermittlung und in 
Abhängigkeit der geplanten Nutzungsarten 
und Nutzungsanteile ermittelt. Die Bewertung 
erfolgt durch die GMSH. 
 

  

(13) Das Finanzministerium darf abweichend 
von § 63 Absatz 3 und 4 LHO zur verbilligten 
Beschaffung von Bauland gestatten, dass 
landeseigene Grundstücke an Kommunen 
oder Dritte unter dem vollen Wert veräußert 
werden, wenn sichergestellt ist, dass diese 
Grundstücke binnen angemessener Frist, die 
in der Regel fünf Jahre nach Abschluss des 
Kaufvertrages nicht übersteigen soll, mindes-
tens zu zwei Dritteln zu Zwecken des sozia-
len Wohnungsbaus bebaut werden. Eine 
Quotierung ist möglich, wenn sichergestellt 
ist, dass mindestens zwei Drittel der neu ent-
standenen Wohneinheiten dem oben genann-
ten Zweck entsprechen. Der Einwilligung des 
Landtags nach § 64 Absatz 2 LHO bedarf es 
in diesen Fällen nicht. Das Nähere bestim-
men Richtlinien des Finanzministeriums. Un-
terbleibt die Bebauung, ist das Eigentum an 
dem Grundstück auf das Land rückzuübertra-
gen. Die hierbei anfallenden Kosten hat die 
Wiederverkäuferin oder der Wiederverkäufer 
zu tragen. 
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§ 17 
Sonstige Vermögensgegenstände 

 

  

(1) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zuge-
lassen, dass von Landesdienststellen entwi-
ckelte oder erworbene Programme der auto-
matisierten Datenverarbeitung unentgeltlich an 
Stellen der öffentlichen Verwaltung abgegeben 
werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. 
 

  

(2) Das Finanzministerium darf Ausnahmen 
von den Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 
4 LHO zulassen 
 
1. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-

tums von für Zwecke des Landes entbehrli-
chen Geräten, Einrichtungsgegenständen 
und Fahrzeugen an osteuropäische Staaten, 
insbesondere Ostseeanrainerstaaten, sofern 
eine Ersatzbeschaffung nicht erforderlich ist 
oder die Aufwendungen für eine Ersatzbe-
schaffung im Haushalt veranschlagt oder be-
reits finanziert sind, 

 

  

2. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-
tums oder zur unentgeltlichen Überlassung 
der Nutzung von Vermögensgegenständen 
in landeseigenen Häfen oder der Übertra-
gung oder Überlassung unter vollem Wert, 

 
3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-

tums an bislang von der Universität zu 
Lübeck genutzten beweglichen Vermögens-
gegenständen und zur unentgeltlichen Abtre-
tung von der Universität zu Lübeck verwalte-
ter Nutzungsrechte im Rahmen der Um-
wandlung zur Stiftungsuniversität, 

 
4. zur Übertragung des Eigentums an einem 

dem Behördenzentrum Itzehoe zuzuordnen-
den Bronzerelief (Kunst am Bau) an die Kul-
turstiftung Itzehoe für einen symbolischen 
Preis von 1 Euro, 

 
5. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-

tums an Containern, die ursprünglich für die 
Unterbringung von Asylsuchenden und 
Flüchtlingen vorgesehen waren, an  

 
a) schleswig-holsteinische Kommunen für 

Aufgaben der Daseinsvorsorge,  
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b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen 
in öffentlicher oder freier Trägerschaft,  

 
c) als gemeinnützig im Sinne der Abgaben-

ordnung anerkannte Körperschaften mit 
Sitz in Schleswig-Holstein zur Verfolgung 
ihrer als gemeinnützig anerkannten Zwe-
cke;  

 
die Überlassung der Container erfolgt nach 
vorheriger Bestätigung der Entbehrlichkeit 
durch das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung ohne 
jegliche Gewährleistungsverpflichtung des 
Landes und ohne Übernahme weiterer Kos-
ten, zum Beispiel für Transport, Schaffung 
der Infrastruktur, Rückbau und Unterhaltung, 

 
6. zur Veräußerung von Containern unter ih-

rem vollen Wert nach vorheriger Bestätigung 
der Entbehrlichkeit durch das Ministerium für 
Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung; sofern dabei im Einzelfall 
vom vollen Wert um mehr als 50.000 Euro 
abgewichen wird, bedarf die Veräußerung 
der Zustimmung des Finanzausschusses, 

 
7. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-

tums an Einrichtungsgegenständen für Erst-
aufnahmeeinrichtungen sowie Hygienearti-
keln, die ursprünglich für Asylsuchende und 
Flüchtlinge vorgesehen waren, an 

 
a) schleswig-holsteinische Kommunen für 

Aufgaben der Daseinsvorsorge,  
 
b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen 

in öffentlicher oder freier Trägerschaft, 
 
c) als gemeinnützig im Sinne der Abgaben-

ordnung anerkannte Körperschaften mit 
Sitz in Schleswig-Holstein zur Verfolgung 
ihrer als gemeinnützig anerkannten Zwe-
cke, 

 
d) die schleswig-holsteinischen Landesver-

bände der Hilfeleistungsorganisationen im 
Katastrophenschutz; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung der Geschäftsverteilung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung der Geschäftsverteilung. 
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die Überlassung der Einrichtungsgegenstän-
de und Hygieneartikel erfolgt ohne jegliche 
Gewährleistungsverpflichtung des Landes 
und ohne Übernahme weiterer Kosten, zum 
Beispiel für Transport, Aufbau und Unterhal-
tung, 
 

  

8. zur unentgeltlichen Übertragung des Lan-
deseigentums an der Sammlung des Eisen-
kunstgussmuseums in Büdelsdorf gemäß In-
ventarverzeichnis von 1980 zuzüglich dem 
Museums-Archiv, Katalogen, Fotos, Akten, 
Büchern sowie mit der Kunstgusssammlung 
zusammenhängenden Schriften an die Stif-
tung Schleswig-Holsteinische Landesmuse-
en Schloss Gottorf, 

 

Entbehrlich, da die Übertragung im August 
2019 erfolgt ist. 

 

8. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-
tums an den vom Archäologischen Landes-
amt gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz als 
Landeseigentum in Besitz genommenen und 
an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen Schloss Gottorf zur dauerhaften 
Aufbewahrung, Pflege und Erforschung 
übergebenen Objekte. 

 

Folgeänderung.  

§ 18 
Bürgschaften und andere Sekundär-

verpflichtungen 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
gemeinsam mit dem jeweils zuständigen 
Fachministerium zur Förderung der schleswig-
holsteinischen Wirtschaft Bürgschaften und 
Gewährleistungen zu übernehmen sowie Kre-
ditaufträge zu erteilen. Die Gesamthöhe der 
Verpflichtungen aus den Sicherheitsleistungen 
darf 500.000.000 Euro nicht übersteigen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen. 
 

  

(2) Über die Ermächtigung des Absatzes 1 
hinaus darf das Finanzministerium gemeinsam 
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus zur Siche-
rung der Finanzierung des Schiffbaus auf 
schleswig-holsteinischen Werften Bürgschaf-
ten, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
bis zum Höchstbetrag von insgesamt 
500.000.000 Euro übernehmen. In Anspruch 
genommene Ermächtigungen aus Vorjahren 
sind anzurechnen. 
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(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
gemeinsam mit dem jeweils zuständigen 
Fachministerium Bürgschaften, Garantien oder 
sonstige Gewährleistungen im Zusammen-
hang mit der Abdeckung von Haftpflichtrisiken 
oder künftigen finanziellen Verpflichtungen, die 
sich insbesondere aus Tätigkeiten ergeben, 
die in den Anwendungsbereich des Atomge-
setzes oder der aufgrund dieses Gesetzes 
ergangenen Rechtsverordnungen fallen, bis 
zur Höhe von insgesamt 75.000.000 Euro zu 
übernehmen. In Anspruch genommene Er-
mächtigungen aus Vorjahren sind anzurech-
nen. 
 

  

(4) Das Finanzministerium darf gemeinsam mit 
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur zur Absicherung der dem Land 
Schleswig-Holstein, der Stiftung Schleswig-
Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, 
der Stiftung Schloss Eutin, der Kunsthalle zu 
Kiel der Christian-Albrechts-Universität über-
lassenen Leihgaben Landesgarantien und in 
Ausnahmefällen verschuldensunabhängige 
Haftungen bis zur Höhe von insgesamt 
300.000.000 Euro übernehmen. In Anspruch 
genommene Ermächtigungen aus Vorjahren 
sind anzurechnen. Das Nähere regelt das Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
in Abstimmung mit dem Finanzministerium in 
einer Richtlinie. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der 
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (IT-VSH) 
im Rahmen einer Vereinbarung eine teilweise 
Haftungsfreistellung durch das Land Schles-
wig-Holstein von der Trägerhaftung für Data-
port nach § 2 Absatz 5 des Dataport-
Staatsvertrages vom 27. August 2003, Anlage 
zum Gesetz vom 15. November 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 557), zuletzt geändert durch 
Staatsvertrag vom 27. September 2013, Anla-
ge zum Gesetz vom 1. Dezember 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 511), bis zu einer Ge-
samthöhe von 10.000.000 Euro zuzusichern. 
Durch geeignete Regelungen ist sicherzustel-
len, dass das Land Schleswig-Holstein von der 
IT-VSH erst in Anspruch genommen werden 
kann, wenn der Anteil der IT-VSH an dem 
Stammkapital von Dataport aufgebraucht ist. 
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(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
zugunsten des Universitätsklinikums Schles-
wig-Holstein für Forderungen der Projektge-
sellschaft Immobilienpartner UKSH GMBH 
gemäß § 16.4.1 des am 30. September 2014 
geschlossenen ÖPP-Vertrages eine Bürg-
schaft zu übernehmen. Die Gesamthöhe die-
ser Bürgschaft darf 50.000.000 Euro nicht 
überschreiten. Inanspruchnahmen aus Vorjah-
ren sind anzurechnen. 
 

  

(7) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium und den zuständigen Fachministe-
rien, gegenüber der Bürgschaftsbank Schles-
wig-Holstein GmbH zur Durchführung des 
„KfW-Sonderprogramms: Globaldarlehen an 
Landesförderinstitute für gemeinnützige Orga-
nisationen“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Garantien bis zur Höhe von 6.000.000 Euro für 
Ausfallbürgschaften der Bürgschaftsbank 
Schleswig-Holstein GmbH zu Gunsten an dem 
Pro-gramm teilnehmender gemeinnütziger 
Organisationen zu übernehmen. Diese Aus-
fallbürgschaften dürfen 20 % des den gemein-
nützigen Organisationen zur Verfügung ge-
stellten Kreditbetrages nicht überschreiten. 
 

Die Ermächtigung wird nicht mehr benötigt.  

§ 19 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Inneres, ländliche  
Räume, Integration und Gleichstellung 

 

 
Änderung der Geschäftsverteilung. 

 

(1) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung wird 
ermächtigt, eine Freihalteerklärung gegenüber 
dem Statistischen Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein - Anstalt des öffentlichen 
Rechts für anteilige Pensionsbeihilfeansprü-
che an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungs-
zeiten beim Land Schleswig-Holstein beruhen, 
in Höhe von 685.000 Euro abzugeben. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

(2) Der Überschuss der Einnahmen aus der 
Feuerschutzsteuer (Titel 1101 - 059 01) über 
die Ausgaben gemäß § 23 Absatz 1 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes ist bei Titel 0405 - 
883 61 TG 61 - Zuweisungen an Kreise und 
Gemeinden für Investitionen - zu übertragen. 
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(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Justiz, 
Europa und Verbraucherschutz im Zusam-
menhang mit der Neugestaltung der Abschie-
bungshaft erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und Haushaltsvermer-
ken einzurichten, umzusetzen und zu ändern, 
in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen 
einzuwilligen, sowie Planstellen und Stellen 
auszubringen, wenn und soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

(4) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium die Investitionsbank mit der 
Umsetzung eines Wohnungsbauprogrammes 
für Menschen mit geringem Einkommen zur 
Schaffung von 5 000 Wohnungen zu beauftra-
gen und der Investitionsbank die Erstattung 
der aus der Refinanzierung entstehenden Zin-
sen zuzusagen. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

(5) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung darf 
sich im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium gegenüber der Investitionsbank verpflich-
ten, Darlehen, die die Investitionsbank ab dem 
1. Januar 2016 im Zusammenhang mit dem 
Wohnungsbauprogramm für Menschen mit 
geringem Einkommen zur Schaffung von 
5.000 Wohnungen gewährt, auf Anforderung 
der Investitionsbank zum Nennwert zu über-
nehmen. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung im 
Zusammenhang mit der Aufnahme von Perso-
nengruppen aus dem Ausland im Rahmen 
humanitärer Aufnahmeprogramme erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungsermäch-
tigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzu-
setzen und zu ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahme gedeckt ist. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  
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(7) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung wird 
ermächtigt, bei gemeinsam mit der Europäi-
schen Union (EU) finanzierten Maßnahmen 
Zusagen in Höhe der jeweils vorgesehenen 
EU-Fördermittel zu machen oder entspre-
chende Zahlungen zu leisten, soweit diese im 
Rahmen der bestehenden Ausgabeermächti-
gungen eingelöst werden können. Diese Er-
mächtigung gilt für folgendes gemeinsam mit 
der EU finanzierte Programm: 
Programm des Landes Schleswig-Holstein zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes nach der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 über die Förderung der ländli-
chen Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 
347 S. 487, zuletzt ber. 2016 ABl. L 130 S. 1), 
zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 
2019/288 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Februar 2019 (ABl. L 53 S. 
14), sowie das Folgeprogramm. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung. 
 
Rechtliche Grundlage für das Folgepro-
gramm des gegenwärtigen Landespro-
gramm ländlicher Raum (LPLR) wird nicht 
die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sein, 
sondern die derzeit nur im Entwurf vorlie-
gende GAP-Strategieplanverordnung. Mit 
der Verabschiedung dieser für die neue 
EU-Förderperiode relevanten EU-
Verordnung ist Ende 2020 / Anfang 2021 zu 
rechnen (vgl. § 27 Abs. 2 Nr. 1).  

 

(8) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung wird 
ermächtigt, mit den Städten Kiel, Lübeck, 
Brunsbüttel und Flensburg Verwaltungsver-
einbarungen zu schließen, wonach diese die 
Landesaufgabe Brandbekämpfung, technische 
Hilfeleistung und Verletztenversorgung in den 
Küstengewässern und auf Anforderung ent-
sprechende Aufgaben auch in anderen Ge-
wässern wahrnehmen. Es darf zu diesem 
Zweck Verpflichtungen auch gegenüber ande-
ren Stellen zur Übernahme der Kosten für 
Aus- und Fortbildung, Übungen, Ausstattung 
samt Unterhaltung, Organisation und Koordi-
nation, Haftungsrisiken sowie Absicherung der 
Unfallrisiken gegen Deckung eingehen. Es 
darf den Städten und anderen Stellen Kosten-
übernahme für den Einsatzfall gegen Deckung 
zusagen. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  
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(9) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium mit 
der Stadt Fehmarn einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag über die Kostenübernahme des Lan-
des Schleswig-Holstein für die Sicherstellung 
des abwehrenden Brandschutzes im Bereich 
einer Festen Fehmarnbelt-Querung abzu-
schließen. Die Kostenübernahme darf bis zu 
der Höhe des durch das von der Stadt 
Fehmarn beauftragte Gutachten zur Leis-
tungsfähigkeit des Feuerwehrwesens vom 9. 
September 2019 festgestellten Bedarfs zuge-
sagt werden. Der Vertrag darf darüber hinaus 
eine Anpassung an zum Zeitpunkt der Gel-
tendmachung nachgewiesene Kostensteige-
rungen, auch aufgrund erhöhter Anforderun-
gen an den vorbeugenden Brandschutz, vor-
sehen. Zur Umsetzung des Vertrages kann 
das Finanzministerium erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen und 
der notwendigen Haushaltsvermerke einrich-
ten oder ändern, in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen sowie erforderliche 
Umsetzungen von Mitteln vornehmen, wenn 
und soweit die Finanzierung dieser Maßnah-
men gedeckt ist. 
 

Die Ermächtigung wird nicht mehr benötigt.  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung bei 
Einrichtung des Landesamtes für Auslän-
derangelegenheiten als zentrale Ausländerbe-
hörde gemäß § 71 Absatz 1 Satz 5 Aufent-
haltsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), 
zuletzt geändert durch Artikel 54 Absatz 2 des 
Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 
1307), erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einzurichten, umzusetzen und zu ändern, in 
zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen 
einzuwilligen sowie Planstellen und Stellen 
auszubringen, wenn und soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 
 
 

Folgeänderung und Änderung der Ge-
schäftsverteilung. 
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§ 20 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Finanzministeriums 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
den Fachbereich Steuerverwaltung der Fach-
hochschule für Verwaltung und Dienstleistung 
in Altenholz das notwendige Personal, insge-
samt bis zu neun Personen, gegen Kosten-
übernahme zur Verfügung zu stellen. 
 

  

(2) Das Finanzministerium darf im Zusam-
menhang mit den Auswirkungen von Tierseu-
chen gegen Deckung zusätzliche Haushalts-
mittel bereitstellen, erforderliche neue Titel 
einrichten und Haushaltsmittel umsetzen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
der Umstellung des Kapitals (Grund-, Stif-
tungs-, Stammkapital) der Beteiligungen des 
Landes auf den Euro Kapitalerhöhungen vor-
zunehmen, die erforderlich sind, den gesetzli-
chen Vorgaben unter Beibehaltung der beste-
henden Anteilsrelationen zu entsprechen. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
zur Aufgabenerledigung der Fachaufsicht Ge-
schäftsbereich Bundesbau durch das Amt für 
Bundesbau erforderlichen Anpassungen auf-
grund sich ändernder Aufgaben und Bauvolu-
mina vorzunehmen. In diesem Zusammen-
hang dürfen erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und den entsprechen-
den Haushaltsvermerken sowie im Einver-
nehmen mit dem Bund Planstellen und Stellen 
ausgebracht oder geändert werden, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
den öffentlichen-rechtlichen Religionsgemein-
schaften eine Vereinbarung über die Vertei-
lung von Versorgungslasten bei Wechsel von 
Beamtinnen und Beamten oder Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamten zwischen dem 
Land und den öffentlich-rechtlichen Religions-
gemeinschaften abzuschließen, die den Rege-
lungen des Versorgungslastenteilungsgeset-
zes vom 3. Juni 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 
493) entspricht. 
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(6) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit den zuständigen Ressorts im Zu-
sammenhang mit der Verwaltung von Sonder-
vermögen des Landes sowie der Umsetzung 
der aus diesen Sondervermögen finanzierten 
Programme Titel und Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Haushalts-
vermerken einrichten oder ändern sowie in 
zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(7) Kassengeschäfte für die von der Investiti-
onsbank Schleswig-Holstein verwalteten Son-
dervermögen des Landes dürfen vom Finanz-
ministerium - Landeskasse - wahrgenommen 
werden. Das Nähere, insbesondere die Si-
cherstellung des Zahlungsausgleichs zum 
Jahresende, ist zwischen dem Finanzministe-
rium und der Investitionsbank Schleswig-
Holstein zu vereinbaren. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
im Zusammenhang mit einer Neuausrichtung 
des strategischen Personalmanagements er-
forderlichen Änderungen in den Stellenplänen 
des Einzelplans 05 vorzunehmen. Planstellen 
und Stellen einschließlich notwendiger Ver-
merke dürfen umgesetzt oder geändert wer-
den. Die daraus resultierenden Mehrausgaben 
sind aus dem zur Verfügung stehenden Per-
sonalausgabenbudget des Einzelplans 05 zu 
finanzieren. 
 

  

(9) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung zur 
Umsetzung des kommunalen Infrastrukturpro-
gramms erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen und der entspre-
chenden Haushaltsvermerke einrichten oder 
ändern und in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit 
die Finanzierung gedeckt ist. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  
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(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
mit der hsh finanzfonds AöR Vereinbarungen 
über die Zahlungszeitpunkte der Forderungen 
aus dem zwischen der hsh finanzfonds AöR 
sowie der Freien und Hansestadt Hamburg 
und dem Land Schleswig-Holstein aufgrund 
§ 3 Absatz 3 des Staatsvertrages zwischen 
der Freien und Hansestadt Hamburg und dem 
Land Schleswig-Holstein über die Errichtung 
der „HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts vom 5. April 
2009, Anlage zum Gesetz vom 14. April 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 172), geändert durch 
Staatsvertrag vom 9. Dezember 2015, Anlage 
zum Gesetz vom 18. Dezember 2015 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 421), geschlossenen Rückgaran-
tievertrag vom 2. Juni 2009 zu schließen. 
 

  

(11) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der 
Aktien der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg 
sind nach Abzug der Kosten vollständig zur 
Tilgung von Krediten zu verwenden, die der 
Höhe nach der ursprünglichen Finanzierung 
der Beteiligung am Grundkapital der HSH 
Nordbank AG Kiel/Hamburg durch die Gesell-
schaft zur Verwaltung und Finanzierung von 
Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein 
mbH entsprechen. 
 

  

(12) Das Finanzministerium darf zur Umset-
zung der Maßnahmen des Absatzes 11 erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansät-
zen und den entsprechenden Haushaltsver-
merken einrichten und ändern sowie in zusätz-
liche Ausgaben und Verpflichtungen einwilli-
gen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist. 
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(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
zum Zwecke der Deckung eines kurzfristigen 
Liquiditätsbedarfs der hsh portfoliomanage-
ment AöR oder der hsh finanzfonds AöR Dar-
lehen an diese bis zur Höhe von insgesamt 
1.000.000.000 Euro zu gewähren. Die gewähr-
ten Darlehen sind schnellstmöglich, spätes-
tens nach sechs Monaten ab Gewährung zu-
rückzuzahlen. Sie sind marktüblich zu verzin-
sen. Der damit verbundene Finanzierungsbe-
darf des Landes darf durch Kassenverstär-
kungskredite gedeckt werden. Eine Anrech-
nung auf die Ermächtigung gemäß § 2 Absatz 
6 Satz 1 findet nicht statt. Das Finanzministe-
rium wird ermächtigt, die in diesem Zusam-
menhang erforderlichen Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und den entsprechen-
den Haushaltsvermerken auszubringen oder 
zu ändern. 

  

   
§ 21 

 
- frei - 

 

  

§ 22 
Hochschulen und Forschungsinstitute 

 

  

(1) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium die staatlichen Hochschulen 
des Landes ermächtigen, zur Beteiligung an 
zu gründenden oder bereits bestehenden Ge-
sellschaften Geschäftsanteile jeweils bis zur 
Höhe von 25.000 Euro gegen Deckung zu 
leisten sowie die erforderlichen Ausgabetitel 
einrichten. 
 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in 
das Betriebsmittelverfahren für öffentliche 
Kassen einzubeziehen und das Nähere mit 
dem Universitätsklinikum zu vereinbaren. 

Durch Änderung der Geschäftsverteilung 
der Landesregierung sind zum 01.01.2020 
Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des 
MBWK in den Geschäftsbereich des FM 
übergegangen. Dazu zählen unter anderem 
auch betriebswirtschaftliche Angelegenhei-
ten des UKSH. Die Regelung des § 22 Abs. 
2 betrifft betriebswirtschaftliche Angelegen-
heiten des UKSH. 
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(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur Erbbaurechte an Grundstü-
cken zugunsten der Stiftung Helmholtz-
Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR) unter 
vollständigem Verzicht auf den Erbbauzins zu 
bestellen. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur für den Um-
wandlungsprozess der Universität Lübeck in 
eine Stiftungsuniversität und für den Betrieb 
der Stiftungsuniversität erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen und 
der entsprechenden Haushaltsvermerke ein-
zurichten oder zu ändern sowie Planstellen 
und Stellen auszubringen, in zusätzliche Aus-
gaben oder Verpflichtungen einzuwilligen so-
wie erforderliche Umsetzungen von Mitteln 
vorzunehmen, wenn und soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(5) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel zusagen, für Verpflichtun-
gen aus Risiken der Vertragserfüllung im 
Rahmen des Solar-Orbiter-Projektes im In-
nenverhältnis bis zu 2.400.000 Euro zu erstat-
ten. 
 

  

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium mit der Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein vertragli-
che Vereinbarungen über die Sanierung, den 
Umbau und die Erweiterung von Gebäuden 
der Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein in Osterrönfeld, die von der Fach-
hochschule Kiel genutzt werden, zu schließen. 
Es kann entweder die Durchführung von Maß-
nahmen durch die Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein oder die Durchführung als 
Landesbaumaßnahmen vorgesehen werden. 
Zur Umsetzung des Vertrages kann das Fi-
nanzministerium erforderliche Titel einschließ-
lich Verpflichtungsermächtigungen und der 
entsprechenden Haushaltsvermerke einrichten 
oder ändern, in zusätzliche Ausgaben einwilli-
gen sowie erforderliche Umsetzungen von 
Mitteln vornehmen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahme gedeckt ist. 
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(7) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen 
des Landes darf das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium neue Planstellen und 
Stellen einrichten sowie kw-Vermerke strei-
chen, die in den Stellenplänen und -
übersichten der Hochschulen aufzunehmen 
sind, wenn und soweit die Hochschulen eine 
zwischen dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur und dem Finanzministe-
rium abgestimmte langfristige Personalpla-
nung vorlegen. Zur Deckung dringender Be-
darfe können im Vorwege bis zu 30 Planstel-
len und Stellen ausgebracht werden. 
 

  

(8) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen 
des Landes darf das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium neue befristete Plan-
stellen und Stellen einrichten, die in den Stel-
lenplänen und -übersichten der Hochschulen 
aufzunehmen sind, sofern die zusätzlichen 
Ausgaben durch Titel 0720 - 685 42 MG 04 
gedeckt sind. 
 

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur zur Sicherstellung 
eines geeigneten Insolvenzschutzes für die 
Arbeitszeitregelungen über Langzeitkonten bei 
der Max-Planck-Gesellschaft Bürgschaften 
und Gewährleistungen bis zu einer Gesamt-
höhe von 50.000 Euro zu übernehmen. 
 

  

(10) Das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium zum Aufbau eines 
Schiffspools Wasserfahrzeuge kostenlos einer 
Betreibergemeinschaft für deutsche For-
schungsschiffe übereignen. Das Finanzminis-
terium darf auf Antrag des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur die entspre-
chenden Titel einrichten und aus dem Kapitel 
0723 TG 62 und 64 Mittel umsetzen. 
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(11) Für die Beteiligung des Landes an der 
Deutschen Allianz für Meeresforschung darf 
das Finanzministerium auf Antrag des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen und erforderlichen Haushaltsver-
merken einrichten, umsetzen und ändern, 
wenn und soweit die Maßnahmen gedeckt 
sind. 
 

  

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zur anteiligen Beteiligung 
des Landes Schleswig-Holstein an einer au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtung des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) für die Entwicklung von integrierten 
Systemen zur energieeffizienten und emissi-
onsarmen Bereitstellung von Strom sowie 
Wärme und Kälte für Fracht- und Passagier-
schiffe erforderliche Titel sowie Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Haushaltsvermerken einzurichten oder zu än-
dern, in zusätzliche Ausgaben und Verpflich-
tungen einzuwilligen sowie eine Planstelle 
oder Stelle einzurichten, soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(13) Das für die betriebswirtschaftlichen Ange-
legenheiten des Universitätsklinikums Schles-
wig-Holstein zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, gegenüber dem Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein für Kreditverbindlichkeiten 
des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 
aus Investitionsmaßnahmen nach § 9 Absatz 
1 oder § 92 Absatz 3 Nummer 3 des Gesetzes 
über die Hochschulen und das Universitätskli-
nikum Schleswig-Holstein, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. Februar 2018, GVOBl. 
Schl.-H. S. 68, bis zu einer Höhe von 
340.728.000 Euro die Kostentragung rechts-
verbindlich zuzusagen. Die Zusage darf die 
Verpflichtung zur Übernahme der Kreditver-
bindlichkeiten gegenüber Dritten beinhalten. 
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§ 23 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr,  

Arbeit, Technologie und Tourismus 
 

  

(1) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium und 
nach Einwilligung des Finanzausschusses mit 
Verkehrsunternehmen, Fahrzeugvorhaltege-
sellschaften und Finanziers Vereinbarungen zur 
Stabilisierung und Verbesserung der Ver-
kehrsbedienung im öffentlichen Schienenper-
sonennahverkehr (SPNV) einschließlich etwai-
ger SPNV-Ersatzleistungen mit dem Ziel, die 
Attraktivität zu erhöhen, schließen und dabei 
zusagen, diese bei einer etwaigen Umsatz-
steuerpflicht der Zuschüsse des Landes von 
entsprechenden Belastungen freizustellen. 
Hierzu gehören auch Garantien des Landes, 
mit denen es umfassend die Risiken aus der 
Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen, auch 
einrede- und einwendungsfrei, übernimmt. 
Darüber hinaus können Vereinbarungen über 
die Beteiligung des Landes an Fahrzeugvor-
haltegesellschaften zwecks Abwendung dro-
hender Insolvenz oder einer sonstigen Krisen-
situation getroffen werden. 
 

  

(2) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus oder 
anderen betroffenen Ressorts im Zusammen-
hang mit der Regionalisierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen und der entsprechenden Haushalts-
vermerke einrichten oder ändern sowie in zu-
sätzliche Ausgaben einwilligen, die infolge 
Nichtbesetzung oder Wegfalls von Planstellen 
und Stellen erspart werden. 
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(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium und 
nach Einwilligung des Finanzausschusses mit 
der Freien und Hansestadt Hamburg, schles-
wig-holsteinischen Kreisen und kreisfreien 
Städten Vereinbarungen über ein ÖPNV-
Angebot zur ausreichenden und sicheren Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Nahverkehrsleis-
tungen, über die Einführung eines landesweit 
geltenden Tarifsystems zur transparenteren 
ÖPNV-Nutzung sowie zur Gründung und zum 
Betrieb einer diesen Zielen dienenden Nah-
verkehrsinstitution schließen, in denen auch 
die Finanzierung geregelt wird. 
 

  

(4) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus bei 
Übernahme oder Umstellung der Verwaltung 
von Kreisstraßen durch das Land gemäß § 53 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 773), Ressortbezeichnungen er-
setzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
und der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einrichten oder ändern sowie Planstellen und 
Stellen ausbringen und in zusätzliche Ausga-
ben oder Verpflichtungen einwilligen, wenn 
und soweit hierfür nicht veranschlagte Mittel 
von anderer Seite zweckgebunden gezahlt 
oder rechtsverbindlich zugesagt sind oder die 
Finanzierung der Maßnahmen anderweitig 
gedeckt ist. 
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(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium und 
nach Einwilligung des Finanzausschusses mit 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen Verträge 
schließen mit der Zusage, sich im Rahmen der 
vertraglichen Vereinbarungen an den Pla-
nungskosten für Schieneninfrastrukturmaß-
nahmen zu beteiligen sowie im Falle der Nicht-
realisierung der betreffenden Maßnahmen den 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen diese zu 
erstatten, wenn das jeweilige Projekt aus 
Gründen, die das Land zu vertreten hat, nicht 
realisiert wird. Zudem dürfen Vereinbarungen 
mit dem Bund, der Freien und Hansestadt 
Hamburg und den Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen zur Finanzierung der Realisierung 
von Eisenbahninfrastrukturprojekten getroffen 
werden. Ferner dürfen Verträge, die auch Fi-
nanzierungsregelungen enthalten, mit Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen geschlossen 
werden, um gefährdete Trassen zu sichern 
oder um die Eisenbahninfrastruktur zu erhal-
ten oder zu verbessern. Das Finanzministeri-
um darf erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen und der entspre-
chenden Haushaltsvermerke einrichten oder 
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit 
die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. 
 

  

(6) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, eine Freihalteerklärung gegenüber 
der Eichdirektion Nord - Anstalt des öffentli-
chen Rechts für anteilige Beihilfeansprüche an 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten 
beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in 
Höhe bis zu 300.000 Euro abzugeben. 
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(7) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein die Über-
nahme entstehender Ausfälle von im Rahmen 
der IB.SH Darlehensprogramme für KMU zu-
gesagten Darlehen garantieren. Die von der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein zugesag-
ten Darlehen dürfen eine Laufzeit von maximal 
zwölf Jahren sowie die einmalige Möglichkeit 
der Verlängerung um zwei Jahre haben. Das 
Obligo dieser Darlehen darf pro Haushaltsjahr 
in der Summe 20.000.000 Euro nicht über-
steigen. Die Ausfallgarantie des Landes darf 
bis zu 3.500.000 Euro betragen. 
 

Die Nachfrage in 2021 ist aufgrund der 
Corona-Auswirkungen sehr schwer vorher-
zusagen. 
Inwieweit die KfW-Programme mit 80-100 % 
Haftungsfreistellung über den 31.12.2020 
verlängert werden, bleibt abzuwarten. So-
fern diese nicht verlängert werden, ist eine 
hohe Nachfrage im Mittelstandskredit auf-
grund der Laufzeit von 12 Jahren für Be-
triebsmittel zu erwarten.  
Im Zuge der erheblichen Verschuldung der 
Unternehmen aufgrund von Corona werden 
sich die Ratings verschlechtern und damit 
die Risiken in dem Programm deutlich stei-
gen. 
Es ist davon auszugehen, dass je nach Kri-
senverlauf Investitionen in 2021 nachgeholt 
werden oder weitere Liquiditätsbedarfe auf-
grund einer konjunkturellen Rezession ent-
stehen. 
 

 

(8) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, im Rahmen der Kommunalisierung, 
Privatisierung und Einziehung der landeseige-
nen Häfen Vereinbarungen über die Übertra-
gung des Eigentums von Hafengrundstücken, 
Wasserflächen und sonstigen Vermögensge-
genständen und des Hafenbetriebes ein-
schließlich damit im Zusammenhang stehen-
der Rechtsgeschäfte zu schließen. Für diese 
Fälle kann das Finanzministerium auf Antrag 
des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus Ausnahmen 
von den §§ 63 und 64 LHO zulassen; es darf 
erforderliche Titel sowie Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Haus-
haltsvermerken einrichten oder ändern sowie 
in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(9) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium und 
nach Einwilligung durch den Finanzausschuss 
zur Absicherung bestimmter Kredite der AKN 
Eisenbahn AG oder ihrer Tochtergesellschaf-
ten Bürgschaften, Garantien oder sonstige 
Gewährleistungen bis zur Höhe von insgesamt 
70.000.000 Euro übernehmen. 
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(10) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, für die Durchführung des Global 
Economic Symposium (GES) Vereinbarungen 
zum Defizitausgleich zu schließen, soweit die 
Finanzierung der Maßnahme im Einzelplan 06 
gedeckt ist. 
 

  

(11) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, eine Freihalteerklärung gegenüber 
der Wirtschaftsförderung und Technologie 
Transfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) 
für Pensionsansprüche ehemaliger Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bis zur Höhe von 
40.000 Euro abzugeben. 
 

  

(12) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 65 LHO im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium Anteile am Stammkapital der 
Tourismusagentur Schleswig-Holstein GmbH 
(TASH) zu erwerben und in diesem Zusam-
menhang erforderliche Erklärungen abzuge-
ben. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf gege-
benenfalls erforderliche Titel und Haushalts-
vermerke einrichten und/oder vorhandene Titel 
gegen Deckung aus dem Haushalt des Minis-
teriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus aufstocken. 
 

Entbehrlich, da der Erwerb der Anteile ab-
geschlossen ist. 
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(12) Das Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
darf im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium entstehende Ausfälle der im 
Rahmen des EFRE-Seed- und Start-up-
Fonds Schleswig-Holstein gewährten Be-
teiligungen bis zu einem Fondsvolumen 
von 1.800.000 Euro garantieren. Die Aus-
fallgarantie des Landes darf in der Summe 
den Betrag von 1.440.000 Euro nicht über-
steigen. Die Ausfallgarantie darf im Einzel-
fall 80% nicht überschreiten. Die bis zum 
31. Dezember 2025 laufenden Beteiligun-
gen dürfen einmalig um fünf Jahre verlän-
gert und maximal bis zum 31. Dezember 
2030 garantiert werden. 
 

Der EFRE III ist am 01.11.2011 mit einem 
Fondsvolumen von 6 Mio. Euro gestartet 
und war zum 31.12.2015 ausfinanziert. Da-
bei haben das Land 75% (EFRE-Mittel 50%, 
Landesmittel und -garantie mit jeweils 
12,5%) und die IB.SH sowie die MBG je-
weils 12,5% Risiko am Fonds übernommen. 
Die Liquidation des Fonds ist nach der Kal-
kulation erst in 2026 vorgesehen. 
Durch die vorzeitige Rückführung von Betei-
ligungen und den zu verzeichneten Ausfäl-
len ist das Fondsvolumen seit 2016 mit 4 
Mio. Euro überproportional zurückgeführt 
worden, mit der Folge, dass die jährlichen 
Erträge sukzessive zurückgegangen sind.   
Das zum 31.03.2020 vorhandene Fondsvo-
lumen von rd. 1,8 Mio. Euro lässt bereits 
jetzt erkennen, dass die Erträge sich weiter 
reduzieren werden, mit dem Ergebnis, dass 
die im laufenden Jahr 2021 anfallenden 
Fondskosten die erwirtschafteten Erträge 
übersteigen werden. Hinzu kommt, dass 
durch die Corona-Krise eine erhöhte Aus-
fallgefahr von Beteiligungen besteht und 
sich damit die Ertragssituation des Fonds in 
2020 weiter verschlechtern könnte.  
Vor diesem Hintergrund ist eine vorzeitige 
Liquidierung des EFRE III geplant, um  
1. einen vorzeitigen „Verzehr“ des bisher 

erwirtschafteten Überschusses zu verhin-
dern. Das Land partizipiert mit 50% am 
Überschuss des Fonds und würde bei ei-
ner Unterdeckung (Kosten>Erträge) mit 
50% beteiligt werden. IB.SH und MBG wä-
ren mit 30% bzw. 20% beteiligt und 

2. auch einer Inanspruchnahme aus den 
bisher zurückgezahlten EU- und Landes-
mittel (Rückflüsse) zur Sicherstellung der 
Fondsliquidität zu entgehen. 
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 Diese Situation wäre gegeben, wenn der 
Überschuss (siehe Ausführungen zu 1.) 
verbraucht wäre und die EU- bzw. Landes-
mittel zur weiteren Sicherstellung der 
Fondsliquidität heranzuziehen wären. Hier 
wäre das Land zu 100% der finanzielle Trä-
ger der Fondsliquidität, da die Rückflüsse 
ausschließlich dem Land SH zustehen. An-
dere Mittel würden nicht zur Verfügung ste-
hen. Diese einseitige finanzielle Belastung 
wäre für das Land der Worst-Case und die-
sen Fall gilt es zu verhindern. 
Das derzeit veranschlagte Fondsvolumen 
wird sich aufgrund von planmäßigen Rück-
führungen (wie beim liquidierten EFRE I) 
weiter verringern. Der Risikoanteil des Lan-
des an dem Fondsvolumen darf nach den 
Vorgaben der EU-Kommission max. 80% 
betragen. Der auf das Land entfallende Ri-
sikoanteil ist noch mit der MBG, die das zu 
liquidierende Portfolio des EFRE III über-
nehmen soll, zu verhandeln. Angestrebt 
wird ein Risikoanteil nach dem derzeitigen 
Status quo (75%). Die dem MWVATT aus 
der Liquidation zurückfließenden Mittel 
(Überschuss, EFRE- und Landesmittel) sol-
len für wirtschaftsfördernde Maßnahmen 
von KMU eingesetzt werden. Geplant ist, 
diese Mittel zur Ko-Finanzierung von EU-
Mitteln zur Errichtung neuer Finanzinstru-
mente in der Förderperiode 2021-2027 ein-
zusetzen. Damit wird die Inanspruchnahme 
von zusätzlichen Landesmitteln vermieden 
und den Vorgaben der EU Rechnung getra-
gen. 
 

 

(13) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, für den Aufbau und die Unterhaltung 
des Verbindungsbüros in San Francisco Ver-
einbarungen zum Defizitausgleich zu schlie-
ßen, soweit die Finanzierung der Maßnahme 
gedeckt ist. 
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(14) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die 
Übernahme entstehender Ausfälle von im 
Rahmen des Förderprogramms „Unterneh-
mensübernahme Plus“ bis 2025 gewährten 
Beteiligungen garantieren. Das Beteiligungs-
volumen darf während des Investitionszeit-
raums den Betrag von 10.000.000 Euro nicht 
überschreiten. Die Garantie des Landes darf 
bei dem zu Grunde gelegten Beteiligungsvo-
lumen bis zu 40 % betragen. Die aus diesem 
Volumen gewährten Beteiligungen dürfen ma-
ximal eine Laufzeit von 10 Jahren haben. Sie 
dürfen einmalig um bis zu fünf Jahre verlän-
gert werden. 
 

Das Förderprogramm „Unternehmensüber-
nahme Plus“ konnte bisher nicht in der er-
warteten Form umgesetzt werden. Gleich-
wohl steht das Thema „Nachfolge“ auch un-
geachtet der derzeitigen Corona-Krise im 
Fokus der Landesregierung. Als Folge der 
demographischen Entwicklung zeichnet sich 
in den nächsten Jahren eine angespannte 
Situation bei Nachfolgen ab. Nach einer 
KfW-Erhebung sind 46% der Inhaber 55 
Jahre und älter. Damit weist SH von allen 
Bundesländern den höchsten Anteil an älte-
ren Inhabern aus. Der Bedarf an diesem 
Förderinstrument ist, auch nach Ansicht von 
vielen Wirtschaftsakteuren im Lande (Ver-
bände, IHK, HWK, Förderinstitute) nach wie 
vor vorhanden.  
Vor diesem Hintergrund soll die Laufzeit um 
zwei Jahre bis 2025 verlängert werden und 
auch als ein Signal der Landesregierung 
verstanden werden, dass das Thema 
„Nachfolge“ einen hohen Stellenwert in der 
Wirtschaftspolitik des Landes einnimmt 
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(15) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die 
Übernahme entstehender Ausfälle von im 
Rahmen des Mittelstandsfonds Schleswig-
Holstein (MSH) bis 2038 gewährten Beteili-
gungen garantieren. Das Fondsvolumen darf 
während des Investitionszeitraums den Betrag 
von 50.000.000 Euro nicht überschreiten. Die 
Garantie des Landes darf revolvierend bis zu 
50 % des Fondsvolumens betragen, soweit 
keine Inanspruchnahme aus der Garantie 
erfolgt. Die aus diesem Fonds gewährten 
Beteiligungen dürfen einmalig um fünf Jahre 
verlängert werden und maximal eine Laufzeit 
von 15 Jahren haben. Bestehende Verträge 
können angepasst werden. 

Die MSH GmbH hat im Jahr 2019 eine er-
neute Verlängerung der Investitionsphase 
um vier Jahre bis zum 31.12.2023 vorge-
nommen, da das Ende 2018 noch nicht aus-
finanzierte Beteiligungsvolumen in Höhe 
von rd. 14 Mio. Euro im Jahr 2019 nicht hät-
te vollständig ausfinanziert werden können. 
Aufgrund der regen Nachfrage an Beteili-
gungskapital aus dem MSH ist allerdings 
bereits jetzt absehbar, dass das derzeit 
noch vorhandene Beteiligungsvolumen von 
rd. 7 Mio. Euro (Stand: 12/2019) bis spätes-
tens Mitte/Ende 2021 ausfinanziert sein 
wird. Die Geschäftsführung ist nunmehr an 
das MWVATT herangetreten, um frühzeitig 
die Weichen für eine Verlängerung der In-
vestitionsphase zu stellen, ohne eine erneu-
te Aufstockung des Fondsvolumens vor-
nehmen zu müssen. Vor diesem Hinter-
grund ist beabsichtigt, den Investitionszeit-
raum des MSH um weitere 15 Jahre zu ver-
längern (längstens bis 2038) und das ausfi-
nanzierte Fondsvolumen von 50 Mio. Euro 
als revolvierenden Rahmen einzusetzen. 
Das Fondsvolumen soll wiederkehrend für 
stille oder offene Beteiligung eingesetzt 
werden, die in Form von planmäßigen Rück-
führungen, ratierlichen Tilgungen oder au-
ßerplanmäßigen Rückzahlungen in den 
Fonds zurückfließen. Die dadurch frei wer-
denden Fondsmittel stehen somit wieder für 
die Herauslegung neuer Beteiligungsin-
vestments zur Verfügung. Dabei darf die 
Grenze von 50 Mio. Euro nicht überschritten 
werden. Der MSH hat sich seit dem Start 
(Mitte Juli 2008) hervorragend entwickelt 
und sich in Ergänzung zu anderen Beteili-
gungskapitalangeboten im Land Schleswig-
Holstein als eine feste Größe im Markt etab-
liert. 
Beihilferechtlicher Aspekt: 
Die Errichtung des MSH basiert auf einer 
Entscheidung der Europäischen Kommissi-
on vom 11.01.2008. Inhaltliche Änderungen 
an dieser Beihilfeentscheidung bedürfen der 
Genehmigung der Europäischen Kommissi-
on (GD Wettbewerb). 
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(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
zur anteiligen Mitfinanzierung zweckgebunde-
ner Mittel des Bundes für eine Einrichtung zur 
Batteriezellforschung am Standort Itzehoe 
erforderliche Titel sowie Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Haus-
haltsvermerken einzurichten oder zu ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflich-
tungen einzuwilligen, soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

§ 24 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur der Zahlung von Anwärter-
sonderzuschlägen entsprechend § 69 Besol-
dungsgesetz Schleswig-Holstein in der Lehrer-
laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte 
an Berufsbildenden Schulen bis zur Höhe von 
jeweils 600.000 Euro in den Jahren 2021, 
2022 und 2023 zuzustimmen. Zur Deckung 
der Mehrausgaben sind bis zu 15 Planstellen 
je Haushaltsjahr im Kapitel 0716 nicht zu be-
setzen. 
 

Anpassung der Haushaltsjahre.  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Förderung von Be-
treuungs- und Ganztagsangeboten auf Antrag 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur Mittel aus den in den Kapiteln 0711 
bis 0716 veranschlagten Personalkostenan-
sätzen umzusetzen, erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen und 
der entsprechenden Haushaltsvermerke ein-
zurichten oder zu ändern sowie Planstellen 
und Stellen auszubringen, in zusätzliche Aus-
gaben oder Verpflichtungen einzuwilligen so-
wie erforderliche Umsetzungen von Mitteln 
vorzunehmen, wenn und soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
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(3) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur die im Zusammenhang mit 
der Neuordnung der vertraglichen Beziehun-
gen mit der Freien und Hansestadt Hamburg 
erforderlich werdenden Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und Haushaltsvermer-
ken einrichten und ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen 
einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung 
gedeckt ist. 
 

  

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur oder anderer Ressorts und gegebenen-
falls im Einvernehmen mit weiteren Ressorts 
im Zusammenhang mit Veränderungen bei 
Landesförderzentren im Sinne von § 54 Ab-
satz 2 Schulgesetz erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und entspre-
chenden Haushaltsvermerken einrichten, um-
setzen und ändern sowie Planstellen und Stel-
len ausbringen, umsetzen und ändern sowie 
in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen 
einwilligen, wenn und soweit die Maßnahmen 
gedeckt sind. Das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur oder andere Ressorts 
dürfen im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium in diesem Zusammenhang Verträge zur 
Regelung der Angelegenheiten dieser Förder-
zentren schließen, soweit die Finanzierung 
gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Änderung zur Anpassung an 
die Begrifflichkeit des § 50 LHO und des 
Bewirtschaftungsverfahrens HAVWeb. 

 

(5) Zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen 
Jahres (Schule) darf das Finanzministerium 
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und erforderli-
chen Haushaltsvermerken einrichten, umset-
zen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen 
gedeckt sind. 
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(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf der Kulturstiftung des Landes 
und der Bürgerstiftung Schleswig-
Holsteinische Gedenkstätten zusagen, dass 
auf die Erstattung von Personal- und Sach-
ausgaben verzichtet wird, die durch den Ein-
satz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Landes im Rahmen der Geschäftsführung der 
Kulturstiftung und der Bürgerstiftung Schles-
wig-Holsteinische Gedenkstätten entstehen. 
 

  

(7) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf die Kulturstiftung des Landes 
Schleswig-Holstein ermächtigen, die in 1995 
übertragenen 511 290 Euro sowie die seit 
2013 übertragenen weiteren Beträge aus dem 
Aufkommen aus der Abgabe auf Glücksspiele 
Ertrag bringend anzulegen und die Erträge, 
getrennt vom sonstigen Stiftungsvermögen, im 
Sinne des Stiftungszwecks gemäß § 2 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 4 des Gesetzes zur Um-
wandlung der Kulturstiftung des Landes 
Schleswig-Holstein in eine Stiftung des öffent-
lichen Rechts vom 30. Mai 1995 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 221), Zuständigkeiten und Res-
sortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Ver-
ordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-
H. S. 30), für die Kulturarbeit der Friesen im 
Lande einzusetzen. 
 

  

(8) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium zur Sicherung der Finanzie-
rung der Stiftung Schleswig-Holstein Musik 
Festival Bürgschaften, Garantien, Sicherheits-
leistungen einschließlich Patronatserklärungen 
oder sonstige Gewährleistungen bis zu einem 
Betrag von 1.200.000 Euro übernehmen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen. 
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(9) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, der Landeshaupt-
stadt Kiel die Zusage zu erteilen, sich an den 
Kosten der Sanierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen des Konzertsaalgebäudes 
„Kieler Schloss“ mit bis zu 8.000.000 Euro zu 
beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung ge-
sichert ist. Im Falle einer Kostensteigerung 
über die bisher zugrunde gelegten Gesamt-
kosten von 24.000.000 Euro hinaus kann das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur sich zur Hälfte an den weiteren Kosten 
beteiligen unter der Voraussetzung, dass die 
andere Hälfte von der Stadt Kiel getragen 
wird. Hierfür wird das Finanzministerium er-
mächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur im Einzelplan 
16 Titel mit entsprechendem Ansatz und Ver-
pflichtungsermächtigung sowie Haushaltsver-
merken einzurichten. Die Deckung der Ausga-
ben und Verpflichtungsermächtigung erfolgt 
durch Entnahme aus dem Sondervermögen 
IMPULS 2030. 
 

  

(10) Auf Antrag des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur darf das Finanzminis-
terium für das Archäologische Landesamt 
Schleswig-Holstein Stellen einrichten, kw-
Vermerke ausbringen und streichen, wenn und 
soweit die Finanzierung gesichert ist. 
 

  

(11) Im Falle einer bestehenden Verpflichtung 
des Landes zur Zahlung von Zuschüssen zu 
Unterbringungs- und Fahrtkosten von berufs-
schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern bei 
Berufsschulunterricht an zentralen Orten darf 
das Finanzministerium auf Antrag des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen und erforderlichen Haushaltsver-
merken einrichten, umsetzen und ändern so-
wie Planstellen und Stellen ausbringen, wenn 
und soweit die Maßnahmen gedeckt sind. 
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(12) Zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 
2019-2024 darf das Finanzministerium auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur erforderliche Titel einschließ-
lich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und erforderlichen 
Haushaltsvermerken einrichten, umsetzen und 
ändern sowie Planstellen und Stellen ausbrin-
gen, wenn und soweit die Maßnahmen ge-
deckt sind. 
 

  

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur wird ermächtigt, der Stadt 
Schleswig für die Theaterspielstätte Schleswig 
neben den im Kapitel 1607 bereits veran-
schlagten IMPULS-Mitteln in Höhe von 
2.500.000 Euro die Zusage zu erteilen, sich an 
den über die bisher zugrunde gelegten Ge-
samtkosten von 9.500.000 Euro hinausgehen-
den Kosten zur Hälfte, maximal 1.000.000 
Euro zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzie-
rung gesichert ist. Die Deckung der Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch 
Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 
2030. 
 

  

(14) Zur Umsetzung des Perspektiv-Schul-
Programms (0710 - MG 27) darf das Finanz-
ministerium auf Antrag des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Ansätzen und 
erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, 
umsetzen und ändern sowie Planstellen und 
Stellen ausbringen, wenn und soweit die Maß-
nahmen gedeckt sind. 
 

  

(15) Im Zusammenhang mit dem Vorhaben 
der Errichtung einer Friesenstiftung darf das 
Finanzministerium auf Antrag des Ministeri-
ums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushalts-
vermerken einrichten, umsetzen und ändern, 
wenn und soweit die Maßnahmen gedeckt 
sind. 
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(16) Zur Umsetzung des Landeskonzeptes für 
die Berufliche Eingangsorientierung in Schu-
len in Schleswig-Holstein darf das Finanzmi-
nisterium auf Antrag des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungsermäch-
tigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken ein-
richten, umsetzen und ändern, wenn und so-
weit die Maßnahmen gedeckt sind. 
 

  

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zur anteiligen Beteiligung 
des Landes Schleswig-Holstein am „Globalen 
Konservierungsplan des ehemaligen Konzent-
rations- und Vernichtungslagers Auschwitz 
Birkenau 2019-2043“ der Stiftung Auschwitz-
Birkenau erforderliche Titel sowie Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Haushaltsvermerken einzurichten oder zu än-
dern sowie in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(18) Zur Umsetzung des Vorhabens der 
Stärkung der Eigenverantwortung der 
Schulen in Schleswig-Holstein darf das 
Finanzministerium auf Antrag des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und erforderlichen 
Haushaltsvermerken einrichten, umsetzen 
und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen und umsetzen, soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der beabsichtigten Stärkung der Eigen-
verantwortung von Schulen werden vielfälti-
ge Maßnahmen aufgegriffen und umgesetzt. 
Soweit insoweit unterjährig eine Anpassung 
der Veranschlagung im Haushalt not-wendig 
werden sollte, ist es erforderlich, flexibel 
agieren zu können. 
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§ 25 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz 

 

 
Änderung der Geschäftsverteilung. 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz im Zusammenhang 
mit der Neuausrichtung der Unterbringung und 
Betreuung der Sicherungsverwahrten sowie 
der Strafgefangenen mit angeordneter oder 
vorbehaltener Sicherungsverwahrung im Ein-
zelplan 09 und Einzelplan 12 erforderliche 
Titel mit den entsprechenden Ansätzen, Ver-
pflichtungsermächtigungen und Haushalts-
vermerken einzurichten, wenn und soweit die 
Finanzierung gedeckt ist. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

(2) Das Ministerium für Justiz, Europa und 
Verbraucherschutz wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium Aufga-
benübertragungsverträge mit der Investitions-
bank gemäß § 8 des Investitionsbankgesetzes 
vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), 
geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789), 
Ressortbezeichnung zuletzt ersetzt durch Ver-
ordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-
H. S. 30), zur Übertragung der verwaltungs-
mäßigen Durchführung der EU-
Förderprogramme der „Europäischen Territo-
rialen Zusammenarbeit“ (INTERREG) abzu-
schließen. Das Ministeriums für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz wird des Weiteren 
ermächtigt, gegenüber der EU Gewährleistun-
gen für die Beteiligung von Partnern aus 
Schleswig- Holstein an den Förderprogram-
men der Europäischen Territorialen Zusam-
menarbeit“ bis zu einem Betrag von 
15.000.000 Euro zu übernehmen. In Anspruch 
genommene Ermächtigungen aus Vorjahren 
sind anzurechnen. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  
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(3) Das Ministerium für Justiz, Europa und 
Verbraucherschutz wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium zusätzli-
che Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 
zu tätigen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahme im Einzelplan 09 gesichert ist. 
Hierzu wird das Finanzministerium ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und entspre-
chenden Haushaltsvermerken einzurichten, 
umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzli-
che Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilli-
gen. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Neuordnung der Er-
stattung von Kosten in Staatsschutzsachen bei 
dem Hanseatischen Oberlandesgericht und 
der Hamburger Generalstaatsanwaltschaft an 
die Freie und Hansestadt Hamburg auf Antrag 
des Ministeriums für Justiz, Europa und Ver-
braucherschutz erforderliche Titel mit den ent-
sprechenden Ansätzen, Verpflichtungser-
mächtigungen und Haushaltsvermerken einzu-
richten, umzusetzen und zu ändern, wenn und 
soweit die Finanzierung gedeckt ist. 
 

Änderung der Geschäftsverteilung.  

§ 26 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 

Jugend, Familie und Senioren  
 

  

- frei - 
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§ 27 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung  

 

  

(1) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, mit Waldeigentümerinnen und 
Waldeigentümern zur Erhaltung der NATURA 
2000-Gebiete und der Flächen entsprechend 
Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) im Rah-
men des Vertragsnaturschutzes langfristige 
Verträge zu schließen. Die erforderlichen 
Haushaltsmittel werden innerhalb des Einzel-
plans 13 gedeckt. 
 

  

(2) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, bei gemeinsam mit der Euro-
päischen Union (EU) finanzierten Maßnahmen 
Zusagen in Höhe der jeweils vorgesehenen 
EU-Fördermittel zu machen oder entspre-
chende Zahlungen zu leisten, soweit diese im 
Rahmen der bestehenden Ausgabeermächti-
gungen eingelöst werden können. Diese Er-
mächtigung gilt für folgende gemeinsam mit 
der EU finanzierten Programme: 
 

  

1. Programm des Landes Schleswig-Holstein 
zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über die Förderung 
der ländlichen Entwicklung durch den Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 (ABl. L 347 S. 487, zuletzt ber. 
2016 ABl. L 130 S. 1), zuletzt geändert durch 
Verordnung (EU) Nr. 2019/288 des Europäi-
schen Parlamentes und des Rates vom 13. 
Februar 2019 (ABl. L 53 S. 14), sowie das 
Folgeprogramm, 

 

Rechtliche Grundlage für das Folgepro-
gramm des gegenwärtigen Landespro-
gramm ländlicher Raum (LPLR) wird nicht 
die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sein, 
sondern die derzeit nur im Entwurf vorlie-
gende GAP-Strategieplanverordnung. Mit 
der Verabschiedung dieser für die neue EU-
Förderperiode relevanten EU-Verordnung 
ist Ende 2020 / Anfang 2021 zu rechnen 
(vgl. § 19 Abs. 7). 
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2. Operationelles Programm für Deutschland 
für den Europäischen Meeres- und Fische-
reifonds (EMFF) Förderperiode 2014 bis 2020 
(CCl-Nr. 2014 DE14MFP001) gemäß Verord-
nung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über den Europäischen Meeres- und Fische-
reifonds und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, 
(EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 
des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 
1255/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 149 S. 1, ber. 2017 ABl. L 
88 S. 22), zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) 2019/1022 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Juni 2019 (ABl. 
L 172 S. 1), sowie des Folgeprogramms 
auf der Grundlage der Nachfolgeverord-
nung zur Verordnung (EU) Nr. 508/2014. 

 

Ab 2021 tritt eine neue Förderperiode in 
Kraft. Zum jetzigen Zeitpunkt steht aller-
dings weder die Nummer der Verordnung 
fest, noch ist gesichert, dass es 2021 tat-
sächlich bereits ein Nachfolgeprogramm 
geben wird. Für den Eventualfall wird die 
Ergänzung vorgenommen. 

 

(3) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, der Akademie für ländliche 
Räume e.V. im Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume am Standort 
Flintbek Büroinfrastruktur in einem Gegen-
wert von bis zu 10.000 Euro zur unentgeltli-
chen Nutzung zur Verfügung zu stellen. 
 

  

(4) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, eine Freihalteerklärung ge-
genüber den Schleswig-Holsteinischen Lan-
desforsten - Anstalt des öffentlichen Rechts für 
anteilige Pensionsansprüche an Ruhestands-
beamtinnen und Ruhestandsbeamte, soweit 
sie auf Beschäftigungszeiten beim Land 
Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe von 
255.000 Euro und für anteilige Pensionsbeihil-
feansprüche an Ruhestandsbeamtinnen und 
Ruhestandsbeamte, soweit sie auf Beschäfti-
gungszeiten beim Land Schleswig-Holstein 
beruhen, in Höhe von 30.000 Euro abzuge-
ben. 
 

  

(5) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
darf für die Vergabe von Gutachten im Bereich 
der atomrechtlichen Verfahren Verpflichtungen 
in Höhe der von den Betreibern zu erstatten-
den Mittel eingehen. 
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(6) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium Verpflichtungen zur Erstat-
tung der Kosten für die auftragsweise Wahr-
nehmung bergbehördlicher Aufgaben und 
Aufgaben der Kohlenwasserstoffgeologie des 
Landes Schleswig-Holstein durch niedersäch-
sische Behörden einzugehen oder zu verlän-
gern. 
 

  

(7) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, gegenüber der Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein auf die 
Abführung von Einnahmen aus Gebühren, 
Bußgeldern und sonstigen Erlösen, die über 
den in die Berechnung des Zuschusses bei 
Titel 1317 - 671 23 MG 21 eingestellten Ein-
nahmebetrag hinausgehen, zu verzichten, 
wenn diese zusätzlichen Einnahmen zur De-
ckung von notwendigen Kosten der Landwirt-
schaftskammer aus der Wahrnehmung der 
Weisungsaufgabe verwendet werden. 
 

  

(8) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium bei 100 % fremdfinanzier-
ten Projekten bis zu sechs befristet zusätzliche 
wissenschaftliche Planstellen und Stellen im 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume einzurichten, wenn und so-
weit die damit verbundenen Ausgaben ge-
deckt sind. 
 

  

(9) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium die unentgeltliche Übertra-
gung von Teilen der unteren Treene (soge-
nannte Sielzüge) nebst angrenzenden Uferbe-
reichen an die Stadt Friedrichstadt vertraglich 
zu regeln. In diesem Zusammenhang kann 
das Finanzministerium Ausnahmen von den 
Bestimmungen des § 64 LHO zulassen. 
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§ 28 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministerpräsidenten - Staatskanzlei 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der Staatskanzlei für unvorhersehbare 
Bedarfe, die aufgrund von Abrechnungen des 
Tages der Deutschen Einheit in 2021 entste-
hen und nicht durch den Einzelplan 03 abge-
deckt werden können, in zusätzliche Ausga-
ben einzuwilligen und diese bereitzustellen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
 

Anpassung für restliche Abrechnungsfälle.  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der Staatskanzlei für unvorhersehbare 
Bedarfe, die aufgrund der Feierlichkeiten zu 
100 Jahre Volksabstimmung in 2021 entste-
hen und nicht durch den Einzelplan 03 abge-
deckt werden können, in zusätzliche Ausga-
ben einzuwilligen und diese bereitzustellen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
 

Anpassung für restliche Abrechnungsfälle.  

§ 29 
Ermächtigungen für den Einzelplan 14 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) bei der Übertragung von Aufga-
ben an Dataport oder an andere Dienstleister 
im Bereich der IT durch die Ressorts (Out-
sourcing), den Titel 1402 - 533 56 (Ausgaben 
aufgrund von Werkverträgen und anderen 
Vertragsformen) in Höhe der anfallenden 
Mehrausgaben für korrespondierende Dienst-
leistungsverträge zu erhöhen, wenn sie durch 
Minderausgaben in den Einzelplänen der be-
treffenden Ressorts gedeckt sind. 
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(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) im Zusammenhang mit dem Be-
trieb und der Fortentwicklung des Sprach- und 
Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz) 
sowie anderer IT-, E-Government- und Digi-
talisierungsmaßnahmen die erforderlichen 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Ansätzen und 
Haushaltsvermerken einzurichten und zu än-
dern, Haushaltsmittel sowie im Einvernehmen 
mit den betroffenen Ressorts auch Planstellen 
und Stellen innerhalb eines Einzelplans oder 
zwischen den Einzelplänen umzusetzen sowie 
in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung, da sich der An-
wendungsbereich auch auf Digitalisie-
rungsmaßnahmen ausgeweitet hat. 

 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) und den beteiligten Ressorts 
erforderliche Titel mit den entsprechenden 
Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurich-
ten, umzusetzen oder zu ändern, wenn und 
soweit aufgrund von IT-Verfahren erzielte Ein-
nahmen zur Refinanzierung von IT-
Maßnahmen im Kapitel 1402 verwendet wer-
den und die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) und den beteiligten Ressorts zur 
Bündelung der mobilen Kommunikationsdiens-
te (wie zum Beispiel Mobiltelefonie) und zum 
Aufbau einer zentralen Steuerung der hiermit 
im Zusammenhang stehenden Ausgaben der 
unmittelbaren Landesverwaltung im Kapitel 
1402 erforderliche Titel mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken sowie 
Planstellen und Stellen einschließlich notwen-
diger Vermerke einzurichten und umzusetzen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
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(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) und den beteiligten Ressorts zur 
Bündelung der Beschaffung von Multifunkti-
onsgeräten (wie zum Beispiel Netzdrucker, 
Kopierer und Mehrfachfunktionsgeräte mit 
Fax- und Mailfunktionen usw.) und zum Auf-
bau einer zentralen Steuerung der hiermit im 
Zusammenhang stehenden Ausgaben der 
unmittelbaren Landesverwaltung im Kapitel 
1402 erforderliche Titel mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken sowie 
Planstellen und Stellen einschließlich notwen-
diger Vermerke einzurichten und umzusetzen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) bei der Übertragung von Aufga-
ben des Digitalfunks in Schleswig-Holstein an 
Dataport oder andere Dienstleister im Rahmen 
der Reorganisation der Informationstechnik in 
der Landespolizei Mittel in Höhe der anfallen-
den Mehrausgaben für korrespondierende 
Dienstleistungsverträge in das Kapitel 1406 
(Digitalfunk Schleswig-Holstein) umzusetzen. 
 

  

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) und mit Beschlussfassung der 
Landesregierung (in Gestalt des Digitalisie-
rungskabinetts) zur zentralen Finanzierung 
und Steuerung der Maßnahmen aus dem Digi-
talisierungsprogramm die hierfür in den Res-
sorteinzelplänen zur Verfügung gestellten 
Ausgabeermächtigungen in den Einzelplan 14 
zu umzusetzen und erforderliche Titel mit 
entsprechenden Ansätzen, Verpflichtungser-
mächtigungen und Haushaltsvermerken einzu-
richten. 
 

Redaktionelle Änderung zur Anpassung an 
die Begrifflichkeit des § 50 LHO und des 
Bewirtschaftungsverfahrens HAVWeb. 
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(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt 
im Einvernehmen mit dem Chief Informati-
on Officer (CIO) Ansatzmittel des Einzel-
plans 14 auf Antrag eines Ressorts oder 
des ZIT SH und ausschließlich zur Über-
nahme von Nachwuchskräften nach § 15 
Nummer 1 in den Bereich der IT und Digita-
lisierung bis zur Dauer von fünf Jahren in 
das Personalbudget des antragstellenden 
Ressorts umzusetzen. Die Nachwuchskräf-
te sind in dieser Zeit IT-fachbezogen aus- 
und weiterzubilden. 
 

IT-Fachpersonal das von Extern eingestellt 
wird, verfügt in der Regel nicht über Verwal-
tungskenntnisse. 
Auch bei der internen Gewinnung von 
Nachwuchskräften für die Bereiche IT und 
Digitalisierung gibt es häufig Hindernisse. 
Insbesondere die Bereitstellung von Budget 
stellt ein Problem dar, z.B. Nachwuchskräf-
te nach § 15 Nr. 1 HG zu übernehmen und 
in der IT und Digitalisierung einzusetzen.  
Daher wird die Möglichkeit geschaffen, inte-
ressierte Nachwuchskräfte der Landesver-
waltung in den Fachbereichen IT und Digi-
talisierung einzusetzen und dort besonders 
fortzubilden. 
Ziel ist es, dem Mangel an eigenem IT-
Fachpersonal mit Verwaltungskenntnissen 
entgegen zu wirken und die Qualität dieser 
Facharbeit dauerhaft zu sichern. 
 

 

§ 30 
Investitionsbank 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
Titel einzurichten und in zusätzliche Ausgaben 
einzuwilligen, wenn die Erfüllung von Förder-
aufgaben gegen Entgelt auf die Investitions-
bank übertragen wird, sofern die Haushaltsde-
ckung dargelegt wird. 
 

  

(2) Die zuständigen Fachministerien dürfen im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium der 
Investitionsbank die Erstattung ihrer gesamten 
Pensionsleistungen für die Landesbeamtinnen 
und Landesbeamten zusagen, die mit der 
Übertragung von Förderaufgaben zu deren 
Bearbeitung in den Dienst der Investitionsbank 
treten. 
 

  

§ 31 
Ermächtigung zur Änderung der Ansätze 

für die Gemeinschaftsaufgaben 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
und „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ an die dem Land endgültig 
vom Bund bereitgestellten Beträge anzupas-
sen. Eine sich daraus ergebende Nettomehr-
belastung des Landes ist durch Einsparungen 
an anderer Stelle des Haushalts zu decken. 
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(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
innerhalb der Kapitel für die im Absatz 1 ge-
nannten Gemeinschaftsaufgaben zusätzliche 
Titel mit neuen Zweckbestimmungen einzu-
richten, wenn das zur Anpassung an den end-
gültig festgestellten Rahmenplan oder Koordi-
nierungsrahmen erforderlich ist. 
 

  

§ 32 
Solländerungen 

 

  

Als Änderung des Haushaltssolls gelten  
 
1. die zusätzlichen Ausgaben und Ver-

pflichtungen sowie die zur Deckung er-
forderlichen Beträge nach den jeweiligen 
Bestimmungen des Haushaltsgesetzes 
und 

 
2. die Umsetzungen nach den jeweiligen 

Bestimmungen des Haushaltsgesetzes 
und nach den Haushaltsvermerken im 
Haushaltsplan. 

 

Zusammenfassung der bisherigen Absätze 
1 und 2 sowie Wegfall der Benennung der 
jeweiligen Bestimmungen des Haushaltsge-
setzes. 

 

§ 33 
Weitergeltung von Bestimmungen 

 

  

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächti-
gungen gelten bis zum Inkrafttreten des Haus-
haltsgesetzes für das folgende Haushaltsjahr 
weiter. § 18 Absatz 2 LHO bleibt hiervon unbe-
rührt. 
 

  

§ 34 
Schulgirokonten 

 

  

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, durch eine Richtlinie, 
die der Zustimmung des Finanzministeriums 
bedarf, die Einrichtung von Girokonten bei 
Kreditinstituten für Schulen in öffentlicher Trä-
gerschaft zu regeln.  
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§ 35 
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über die 

Stiftungsuniversität zu Lübeck 
 

  

Abweichend von § 9 Absatz 5 des Gesetzes 
über die Stiftungsuniversität zu Lübeck 
(StiftULG) vom 24. September 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 306), geändert durch Gesetz vom 
11. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 2), darf 
die Stiftungsuniversität außerhalb der nach § 4 
Absatz 4 StiftULG oder § 8 a Absatz 2 Hoch-
schulgesetz festgelegten Personalkostenober-
grenze bis zu einer ergänzenden Kostenober-
grenze in Höhe von 2.060.606 Euro zusätzlich 
Beschäftigte und Beamtinnen und Beamte 
einstellen, wenn die damit verbundenen Aus-
gaben durch die mit den Hochschulen ge-
schlossenen Zielvereinbarungen dauerhaft 
gedeckt sind. Die für zusätzlich Beschäftigte 
nach Satz 1 anfallenden Personalkosten müs-
sen nicht aus dem Stiftungsvermögen finan-
ziert werden. Im Übrigen bleibt § 9 Absatz 5 
StiftULG unberührt. 

 

  

§ 36 
Inkrafttreten 

 

  

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

  

 



 

 

Anlage 

 

zum Entwurf eines Gesetzes über die  

Feststellung eines Haushaltsplanes 

für das Haushaltsjahr 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesamtplan 
 

des Landeshaushaltsplans 2021 
 
 
 
 

Teil I: Haushaltsübersicht 
 
Teil II: Finanzierungsübersicht 
 
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 
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Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2021

Einnahmen

Einzel-
plan

Bezeichnung Jahr
01 - 09

Steuern und
steuer-

ähnliche
Abgaben

11 - 19
Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen

aus
Schulden-
dienst und

dgl.

21 - 29
Zuwendun-

gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

31 - 34
Schulden-
aufnahme,
Zuwendun-

gen für
Investitionen

35 - 39
Besondere
Finanzie-

rungs-
einnahmen

Gesamt-
einnahmen

- T€ -

01 Landtag 2021 0,0 134,7 0,0 0,0 0,0 134,7

02 Landesrechnungshof 2021 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

03 Ministerpräsident, Staatskanz-
lei

2021 0,0 99,0 159,0 10.000,0 0,0 10.258,0

04 Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume, Integration und 
Gleichstellung

2021 0,0 32.677,4 58.564,8 43.569,4 26.386,6 161.198,2

05 Finanzministerium 2021 0,0 28.620,4 13.002,2 0,0 0,0 41.622,6

06 Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus

2021 0,0 4.736,4 330.026,6 92.241,6 0,0 427.004,6

07 Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur

2021 0,0 1.161,3 205.599,8 39.070,0 1.159,4 246.990,5

09 Ministerium für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz

2021 0,0 177.745,9 942,1 0,0 0,0 178.688,0

10 Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren

2021 0,0 3.502,7 379.215,7 33.009,1 3.349,4 419.076,9

11 Allgemeine Finanzverwaltung 2021 10.096.110,0 135.270,3 522.714,6 3.867.306,7 404.472,9 15.025.874,5

12 Hochbaumaßnahmen und 
Raumbedarfsdeckung des 
Landes

2021 0,0 10.891,6 0,0 10.353,2 0,0 21.244,8

13 Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung

2021 55.100,0 34.023,4 131.433,1 44.870,4 1.139,4 266.566,3

14 Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, E-Govern-
ment und Digitalisierung

2021 0,0 1.120,0 1.500,0 0,0 0,0 2.620,0

15 Landesverfassungsgericht 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 InfrastrukturModernisierungs-
Programm für unser Land 
Schleswig-Holstein (IMPULS 
2030)

2021 0,0 0,0 0,0 368.655,2 0,0 368.655,2

Summe Haushalt 2021 2021 10.151.210,0 429.983,6 1.643.157,9 4.509.075,6 436.507,7 17.169.934,8

Summe Haushalt 2020 2020 10.485.066,7 414.484,4 1.606.092,6 5.492.319,0 105.819,2 18.103.781,9

mehr(+) / weniger(-) -333.856,7 +15.499,2 +37.065,3 -983.243,4 +330.688,5 -933.847,1
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Ausgaben

41 - 49
Personal-
ausgaben

51 - 55
Sächliche

Verwaltungs-
ausgaben

56 - 59
Schulden-

dienst

61 - 69
Zuwendun-

gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

71 - 79
Baumaß-
nahmen

81 - 89
Sonstige

Investitionen
und

Investitions-
förderungs-
maßnahmen

91 - 99
Besondere 
Finanzie-

rungs-
ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss
(+)
/

Zuschuss
(-)

- T€ -

35.408,9 5.329,1 0,0 8.439,5 0,0 261,0 0,0 49.438,5 -49.303,8

6.101,1 487,3 0,0 5,1 0,0 63,0 0,0 6.656,5 -6.656,0

15.862,8 6.814,1 0,0 2.823,2 0,0 10.100,0 0,0 35.600,1 -25.342,1

492.226,6 96.745,9 400,0 266.132,5 1.673,4 155.507,6 0,0 1.012.686,0 -851.487,8

213.771,4 14.774,7 0,0 1.171,1 0,0 615,8 0,0 230.333,0 -188.710,4

19.457,0 15.419,0 0,0 477.899,6 2.090,0 240.905,3 300,0 756.070,9 -329.066,3

1.585.581,9 26.102,4 0,0 1.057.615,3 331,7 82.885,9 1.356,5 2.753.873,7 -2.506.883,2

293.011,4 160.054,8 0,0 21.159,8 0,0 1.880,0 0,0 476.106,0 -297.418,0

36.520,8 13.650,3 0,0 2.085.184,5 0,0 78.612,2 14,3 2.213.982,1 -1.794.905,2

2.025.052,4 6.693,9 3.679.494,4 2.043.412,9 15.000,0 405.394,0 64.394,1 8.239.441,7 +6.786.432,8

0,0 170.988,8 0,0 450,0 133.116,9 24.432,2 0,0 328.987,9 -307.743,1

76.046,3 53.804,8 0,0 157.619,1 850,0 124.657,6 1.169,4 414.147,2 -147.580,9

0,0 232.760,8 0,0 16.824,5 10,0 14.321,0 0,0 263.916,3 -261.296,3

55,7 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 -69,7

0,0 7.148,2 0,0 5.500,0 101.767,3 274.209,7 0,0 388.625,2 -19.970,0

4.799.096,3 810.788,1 3.679.894,4 6.144.237,1 254.839,3 1.413.845,3 67.234,3 17.169.934,8 +0,0

4.619.047,6 792.971,8 4.460.472,1 6.185.200,9 252.803,0 1.099.056,7 694.229,8 18.103.781,9 +0,0

+180.048,7 +17.816,3 -780.577,7 -40.963,8 +2.036,3 +314.788,6 -626.995,5 -933.847,1
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noch Haushaltsübersicht 2021

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€) 

Einzel-
plan Bezeichnung

Ver-
pflich-
tungs-

ermächti-
gungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen
fällig werden

2021 2022 2023 2024 2025 ff.

T€

1 2 3 4 5 6 7

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integra-
tion und Gleichstellung

88.888,0 30.007,0 19.025,0 22.767,0 17.089,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Techno-
logie und Tourismus

314.798,0 125.109,0 102.171,0 76.813,0 10.705,0

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 20.548,0 17.475,0 2.204,0 536,0 333,0

09 Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucher-
schutz

5.440,0 1.510,0 1.510,0 1.210,0 1.210,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren

48.972,0 15.981,0 11.711,0 9.701,0 11.579,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung 
des Landes

131.327,0 61.889,0 39.538,0 20.600,0 9.300,0

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung

136.775,0 57.146,0 39.537,0 22.479,0 17.613,0

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser 
Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

199.827,0 57.679,0 72.554,0 47.327,0 22.267,0

Zusammen: 949.575,0 367.796,0 289.250,0 202.433,0 90.096,0



- 5 -

Teil II:   Finanzierungsübersicht 2021

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos
1. Einnahmen

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rückla-
gen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 13.311.628,1 T€

2. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rüc-
klagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 13.945.364,5 T€

3. Finanzierungssaldo -633.736,4 T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
4. Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.858.306,7 T€

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 3.224.570,3 T€

Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) 633.736,4 T€

5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€

6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€

7. Rücklagen

7.1 Entnahmen aus Rücklagen - T€

7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€

Saldo aus 7.1 und 7.2 - T€

8. Saldo aus 4. bis 7. 633.736,4 T€

Teil III:   Kreditfinanzierungsplan 2021

I. Kredite am Kreditmarkt
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.858.306,7 T€

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

3.224.570,3 T€

- T€

- T€ 3.224.570,3 T€

3. Saldo aus 1. und 2. 633.736,4 T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)
4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 403,2 T€


